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Management Summary 

Im Rahmen des Projektes B10X der FfE in Kooperation mit Innogy SE, SMA Solar 

Technology AG, Stadtwerke Augsburg Energie GmbH, Thüga AG, TransnetBW GmbH, 

VBEW Dienstleistungsgesellschaft mbH, Verbund AG und Vorarlberger Kraftwerke AG 

wurden unterschiedliche Aspekte der Blockchain-Technologie thematisiert und 

Anwendungsfälle identifiziert. 

Bereits im ăTeilbericht Technologiebeschreibungò /FFE-04 18/ wurden die technischen 

Grundlagen der Blockchain-Technologie, Vor- und Nachteile, Weiterentwicklungen und 

typische Anwendungsbereiche aufgezeigt. Darauf aufbauend veranstaltete die FfE in 

Kooperation mit den Projektpartnern insgesamt drei gemeinsame und acht individuelle 

Workshops. Gemeinsam mit insgesamt 161 Expertinnen und Experten (darunter 50 

Führungskräfte) aus dem operativen und strategischen Bereich entlang der gesamten 

energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette konnten 91 Anwendungsfälle der 

Blockchain-Technologie identifiziert werden. Die Anwendungsfälle können in die 

nachfolgenden Kategorien eingeteilt werden: 

¶ Labeling beschreibt die digitale Abbildung physikalischer Ressourcen (v. a. Strom, 

Gas, Wärme) z. B. in Form sog. Tokens auf einer Blockchain. Auf diese Weise 

können die unterschiedlichsten Nachweise erbracht werden. Dies beinhaltet den 

Nachweis des Produktionsortes, der Erzeugungs- und Verbrauchsart sowie 

diverser aktiver Nutzungsweisen wie dem P2P-Handel oder der regionalen 

Direktvermarktung. Auch können Energieströme sektorübergreifend abgebildet 

werden und so langfristig z. B. die Doppelbelastungen von Speichersystemen und 

P2X durch transparenten Verwendungsnachweis reduziert werden. 

¶ Sharing Economy umfasst alle Anwendungsfälle, welche die gemeinsame 

Nutzung von Ressourcen erfordern. Die Anwendungsfälle gehen von 

energiewirtschaftlichem Asset Sharing (z. B. Quartierspeicher, EE-Anlagen) über 

das Car-Sharing bis hin zum Sharing von Ladesäulen und Wallboxen. Die 

Blockchain dient in diesen Fällen als transparente Plattform zur Abwicklung, 

Dokumentation und Abrechnung. 

¶ Die Blockchain-Technologie kann auch im Kontext von Systemdienstleistungen 

und Flexibilität eingesetzt werden. Dabei kann die Erbringung von 

Systemdienstleistungen nachgewiesen und abgerechnet werden. Um 

Netzengpässe zu reduzieren, können dezentrale Flexibilitätsmärkte installiert und 

Leistungen z. B. innerhalb eines begrenzten Raumes zwischen leistungsstarken 

Verbrauchern gehandelt werden. Die besonders vorteilhaften Attribute der 

Technologie in diesem Bereich sind die Transparenz und die 

manipulationssichere Dokumentation. 

¶ Eine Stärke der Blockchain-Technologie ist auch die Möglichkeit zur Partizipation. 

Dabei wurden Anwendungsfälle wie die transparente Trassenwahl des 

Übertragungsnetzausbaus durch DAO oder die Anwendung von Prediction 
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Markets zur Vorhersage energiewirtschaftlichen Ereignissen identifiziert. Dabei 

wird vor allem der dezentrale Charakter sowie die basisdemokratische 

Governance-Struktur und die Transparenz der Technologie genutzt. 

¶ Partizipation kann auch über Finanzierung erfolgen. So können Initial Coin 

Offerings (ICO) eingesetzt werden, um Crowdfunding durchzuführen, z. B. für 

erneuerbare Energien, oder Forschungsförderung dezentral zu ermöglichen.  

¶ Auch Kryptowährungen können im Rahmen der Energiewirtschaft zum Einsatz 

kommen. Dabei können diese generell als Zahlungsmittel anstatt bekannter 

Zahlungswege eingesetzt oder als digitale Kommunalwährung an regionale 

Energiedienstleistungen gekoppelt werden. Auch ein Einsatz als Anreiz für White-

Hacking oder die Nutzung von Mining als Maßnahme zur Reduktion von 

Lastspitzen bzw. Erlösquelle für EE-Anlagen ist eine Möglichkeit. 

¶ Die Anwendungsfälle rund um das Asset Management nutzen primär die 

manipulationssichere Dokumentation von energiewirtschaftlichen Daten für 

unterschiedliche Zwecke. Diese beinhalten regulatorische Nachweispflichten, die 

Abwicklung von Versicherungen, das Garantiemanagement oder diverse 

unternehmensinterne Zwecke bzw. erleichtern Konzessionsvergaben, die 

technische Due-Diligence-Prüfung oder den Weiterverkauf von Anlagen auf 

Resell- und 2nd-Life-Märkten. 

¶ Die Blockchain-Technologie kann auch eingesetzt werden, um Prozesse (v. a. mit 

vielen Beteiligten) zu optimieren. Dies umfasst die einheitliche Abrechnung von 

Ladesäulen, das Revenue-Sharing von Geschäftsmodellen mit komplexen 

Vertragsbeziehungen, die Übermittlung und Abrechnung von Zählerdaten (v. a. 

in Ländern ohne eigene PKI) sowie den untertägigen bzw. instantanen 

Lieferantenwechsel. Auch in der Interaktion mit Endkunden oder bei internen 

Unternehmensvorgängen kann die Technologie einen Mehrwert bieten. 

Die Blockchain-Technologie kann jedoch nur dann einen Mehrwert innerhalb der 

aufgeführten Bereiche leisten, wenn sie sowohl aus der Sicht einzelner beteiligter Akteure 

sowie dem Gesamtsystem einen Mehrwert bietet. Dies betrifft neben wirtschaftlichen 

Aspekten v. a. die in §1 EnWG festgesetzten Ziele einer sicheren, preisgünstigen, 

verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung, denen die 

Technologie im Rahmen des Anwendungsfalls zuträglich sein muss. Vor allem heute 

prominente ăpublicò Blockchains, die auf Proof-of-Work zurückgreifen sind hier v. a. aus 

Effizienz- und Umweltaspekten nicht geeignet. Andere Ausgestaltungsformen (z. B. 

konsortiale Formen), innovative Technologien und Konzepte (state channels, sharding 

etc.) oder alternative Konsens-Mechanismen (wie Proof-of-Authority) bieten hier jedoch 

bereits heute eine Auswahl an Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen (wie in /FFE-04 18/ 

beschrieben). Dies ist jedoch für jeden Anwendungsfall individuell zu bewerten. 

Die im Rahmen der Studie aufgezeigten Anwendungsfälle wurden in einem ersten Schritt 

bezüglich ihres theoretischen Potenzials bewertet und auf erste energierechtliche Hürden 

hin untersucht. Die Auswertung zeigt, dass die theoretischen Potenziale grundsätzlich 

relativ hoch sind, jedoch bezüglich der energierechtlichen Umsetzbarkeit einige Hürden 

vorliegen. Dies umfasst u. a. standardisierte Marktprozesse (vgl. Mabis, GPKE) oder 

Herausforderungen bzgl. des Doppelvermarktungsverbotes nach § 80 EEG. Die 

Herausforderungen im Energierecht sind grundlegend vom betrachteten Anwendungsfall 
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abhängig. Oftmals bestehen Lösungsmöglichkeiten, die allerdings einen Mehraufwand 

und somit betriebswirtschaftliche Nachteile mit sich bringen (vgl. Abschnitt 5.2.3.2). Das 

Energierecht ist somit nicht als Hürde für die Technologie selbst zu verstehen, sondern 

eher für die wirtschaftliche Realisierbarkeit der Use Cases. Grundlegende rechtliche 

Herausforderungen, die den Einsatz der Blockchain-Technologie erschweren bzw. zu 

denen noch keine Rechtssicherheit besteht, liegen hingegen vor allem im Bereich des 

Vertragsrechts und Datenschutzes.  

Durch die Blockchain-Technologie werden neue Dienstleistungen (vgl. P2P-Handel, 

Labeling, Sharingê) vor allem f¿r private Letztverbraucher und verteilte 

Energieressourcen möglich. Der verteilte Charakter der Blockchain-Technologie 

erschwert jedoch v. a. klassische Vertriebsmodelle und stellt so sowohl eine Chance für 

neue Wege als auch ein Risiko für etablierte Vertriebsstrategien dar (vgl. Abschnitt 5.1.3 

und Abschnitt 5.2.4).  

Die entwickelte Methodik zur Bewertung der Blockchain zeigt auf, dass eine Vielzahl der 

Anwendungsfälle vor allem bestehende Prozesse grundsätzlich optimieren können. Dabei 

wurde an vielen heute existierenden, jedoch nicht oder nur unzureichend digitalisierten 

Prozessen deutlich, dass ein Vergleich mit der Blockchain-Lösung eine Herausforderung 

darstellt. Ein Vergleich ist nur dann sinnvoll, wenn der Referenzprozess als Benchmark 

bereits sinnvoll im digitalisierten Umfeld etabliert ist. Dass die Blockchain in der 

entwickelten Methodik als Alternative Vorteile zeigt, liegt häufig auch an ineffizienten 

oder nicht digitalisierten Prozessen. 

Die Studie zeigt, dass die Digitalisierung eine Grundlage für alle Anwendungen der 

Blockchain darstellt. Während viele Geschäftsprozesse innerhalb von Unternehmen 

mittlerweile digitalisiert sind, verhindert der sich verzögernde Smart Meter Rollout die 

Erschließung des optionalen Segments (v. a. Haushalte < 6.000 kWh/a) und der 

ungenügende Breitbandausbau (v. a. in ländlichen Regionen) einen kurz- und 

mittelfristigen Einsatz der Technologie in den Wertschöpfungsstufen mit großem 

Potenzial (v. a. Prosumer und verteilte Energieressourcen). Durch überzeugende 

Anwendungsfälle kann die Technologie hier jedoch auch als Enabler wirken und den 

Rollout beschleunigen. 

In Abschnitt 6 | Einbindung der Blockchain-Technologie in die digitale Infrastruktur wurde 

aufgezeigt, dass verschiedene Digitalisierungspfade existieren, um energiewirtschaftliche 

Messwerte in eine Blockchain zu übertragen. So konnte identifiziert werden, dass die 

kommende Smart Meter Infrastruktur aufgrund ihrer geeichten, standardisierten, 

abrechnungsrelevanten und manipulationssicheren Datenerfassung eine Stärke der 

Energiebranche darstellt. Der verzögerte Rollout und die schwierige Anbindung an die 

Blockchain (über Parallelinfrastruktur oder externe Marktteilnehmer) zeigen sich jedoch 

als Risiko für die Technologie (v. a. bzgl. Kosten und Vertrauen). Unternehmen mit bereits 

existierender Infrastruktur hinter dem Zähler (vgl. Wechselrichter, Speicher, Smart Home 

Systeme) haben hier derzeit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, da sie schnell und 

kostengünstig Anwendungsfälle etablieren können, ohne auf den Rollout warten oder 

Parallelinfrastruktur installieren zu müssen. 

Die Analyse von Synergieeffekten der Anwendungsfälle ergab, dass die Blockchain-

Technologie ihre Stªrke vor allem im Kontext von ăPlattformenò aufweist. Diese stellen die 

Basis für viele Anwendungsfälle und ermöglichen somit Anwendungsfallpluralismus. 
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Aus den insgesamt 91 identifizierten Anwendungsfällen wurden die folgenden sechs 

Gruppen von Anwendungsfällen ausgewählt und näher untersucht.  

Labeling-Plattform 

Die detaillierte Bewertung des Anwendungsfalles ăLabeling-Plattformò ergab, dass eine 

Blockchain unterschiedliche Aufgaben erfüllen und u. a. auch die Herkunft kleinster 

Energiemengen hinsichtlich Erzeugungsart, regionaler Verortung und hoher zeitlicher 

Auflösung mit direkter Kopplung an physikalische Randbedingungen ermöglichen kann. 

Der Einsatz einer Labeling-Plattform reicht dementsprechend von der Weiterentwicklung 

des bestehenden Systems der Ökostrom-Zertifizierung über Energiespeicher-Labeling bis 

hin zu Regionalstromangeboten und regionaler Direktvermarktung. Der Fokus der 

Bewertungen lag v. a. auf den existierenden Mechanismen des Herkunftsnachweises. 

Das theoretische Potenzial der Anwendungsfälle ist sehr groß und umfasst alle Erzeuger 

und Verbraucher. Aufgrund der Einspeisevergütung und dem 

Doppelvermarktungsverbot nach § 80 EEG verringert sich das Potenzial von Labeling und 

P2P-Handel jedoch auf Anlagen ohne bestehende Förderung. Dabei handelt es sich heute 

vorrangig um Wasserkraftwerke. Der Großteil der EE-Anlagen mit Förderung wurde in 

den Jahren 2009 bis 2012 errichtet und ist dementsprechend für die Laufzeit der EEG-

Vergütung von 20 Jahren nicht für diese Anwendungsfälle geeignet. 

P2P-Handelsplattform 

Ein Anwendungsfall der Blockchain-Technologie umfasst den P2P-Handel sowohl im B2B 

(Börse, OTC) als auch im C2C-Bereich. Die Potenziale im C2C-Bereich decken sich mit 

denen des Labelings erneuerbarer Energien und sind ebenfalls durch § 80 EEG limitiert. 

Eine Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen zeigt auf, dass für Prosumer ein 

direkter P2P-Handel möglich, jedoch aufgrund vieler energiewirtschaftlicher und 

sonstiger bürokratischer Hürden erschwert ist. So sind diese unter anderem Lieferanten 

nach § 41 EnWG und daher dazu verpflichtet, sowohl Vertragsdauer, Preisanpassungen, 

Kündigungstermine und Kündigungsfristen, das Rücktrittsrecht des Kunden, zu 

erbringende Leistungen, Zahlungsweisen, Haftungs- und Entschädigungsregelungen bei 

Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leistungen als auch den unentgeltlichen und 

zügigen Lieferantenwechsel vertraglich festzuhalten. Ein rechtskonformer Lösungsansatz 

ist es, den P2P-Handel im Rahmen eines Dienstleistungsmodells abzuwickeln und 

Bilanzkreismanagement, Prognosen sowie regulatorische und bürokratische Pflichten 

über einen Dienstleister abzuwickeln. Solche Lösungen existieren bereits ohne die 

Blockchain-Technologie. Aufgrund des erhöhten bürokratischen Aufwands ist der 

finanzielle Mehrwert für den Endkunden gering. Dieser Anwendungsfall  der Blockchain 

ist jedoch v. a. für Post-EEG-Anlagen eine mögliche Vermarktungsoption. 

Asset Management Plattform 

Mittels der beschriebenen und analysierten Distributed Asset Management Plattform auf 

Blockchain-Basis ist es möglich, Daten zur Dokumentation verschiedenster Anlagentypen 

einheitlich und transparent abzubilden und allen relevanten Stakeholdern zur Verfügung 

zu stellen. Als Eingangsdaten können Messdaten, Protokolle, Zugriffsdokumentation oder 

Anlagen-/Fehlermeldungen hinterlegt werden. Diese können dabei auf unterschiedliche 

Art erfasst werden: direkt über ein Trusted Metering System oder indirekt durch 

Prüforgane. Bei der Speicherung gibt es zudem die Möglichkeit, diese offen und on-chain, 
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als Hash zum nachträglichen Nachweis oder in einer externen Datenbank mit der 

Blockchain als Rechte- und Zugriffsverwaltung abzulegen. 

Der Anwendungsbereich ist dabei explizit nicht auf die Energiewirtschaft beschränkt, zeigt 

dort auf Grund der Anlagenintensität allerdings hohes Potenzial. Mittels einer solchen 

Plattform ist es schließlich möglich, Contracting- oder Leasing-Modelle effizient 

abzuwickeln und auch allgemein durch die Blockchain als dezentrale Vertrauensinstanz 

ggf. Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Da die relevanten Daten prinzipiell allen 

berechtigten Teilnehmern zur Verfügung stehen, bietet die Blockchain-Technologie die 

Möglichkeit, den asymmetrischen Informationszugang zumindest teilweise aufzuheben 

und so einen deutlich faireren und transparenteren Handel zu etablieren. Eine einheitlich 

definierte Asset Management Plattform könnte perspektivisch als eine Art Branchen-

Standard die Dokumentation von Zustandsdaten vereinheitlichen und somit große 

Effizienzzugewinne ermöglichen. 

Vereinfachter Lieferantenwechsel 

Der aktuelle Prozess des Lieferantenwechsels im deutschen Strommarkt weist eine Reihe 

von Nachteilen auf, die mit einer optimierten IT-Infrastruktur zur Marktkommunikation 

behoben werden können. Eine Möglichkeit dazu ist eine Umsetzung auf Blockchain-Basis, 

welche wesentlich von den Eigenschaften der Unveränderbarkeit, der Dezentralität und 

der Transparenz profitiert. Diese ermöglichen allen relevanten Akteuren den Zugriff auf 

eine einheitliche und verlässliche Datenbasis und steigern so die Effizienz und die 

Geschwindigkeit des Prozesses. 

Die Analyse verschiedener konkreter Implementierungsvarianten zeigt, dass der 

Anwendungsfall mit vergleichsweise geringem Aufwand auf einer Blockchain-Plattform 

umsetzbar ist. Da von einer allgemeinen Anwendung alle Netzbetreiber, Lieferanten 

sowie Letztverbraucher betroffen sind, ist das Potenzial als hoch zu bewerten. Die dabei 

installierte Infrastruktur bietet darüber hinaus die Möglichkeit zur Verbesserung weiterer 

Prozesse der Marktkommunikation, wie beispielsweise einen vereinfachten 

Messstellenbetreiberwechsel oder die Etablierung einer Roamingfunktionalität. Der 

Anwendungsfall erweist sich also als vielversprechend, für eine abschließende Bewertung 

sind jedoch noch Tests im realen Maßstab sowie Vergleiche mit alternativen 

konventionellen Systemen notwendig. 

Nachweis von Regelleistungserbringung 

Die Analyse des Anwendungsfalls ergab, dass die Blockchain sowohl für den Nachweis 

der ordnungsgemäßen Regelleistungserbringung als auch im Rahmen des 

Präqualifikationsverfahrens eingesetzt werden kann. In beiden Fällen beruht die 

Funktionalität auf einem Vergleich der Verläufe von Baseline und Wirkleistung. Zu 

berücksichtigen ist, dass diese Funktionalität auch ohne Blockchain zur Verfügung gestellt 

werden kann. Entscheidend sind hierbei letztendlich die jeweiligen 

Implementierungskosten. Gemäß dem Transmission Code der ÜNB schließen ÜNB und 

Anbieter einen Rahmenvertrag. Hier müsste der Erbringungsnachweis über die 

Blockchain aufgenommen werden. Ob und in welchem Umfang der Transmission Code 

selbst angepasst werden müsste, ist zu prüfen. 

Großes Potenzial kann sich künftig ergeben, wenn die Technologie auch auf regionalen 

Flexibilitätsmärkten eingesetzt wird. Typischerweise wird hier eine große Anzahl kleiner 
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Flexibilitätsoptionen angeboten werden, wodurch die Zahl der Abrufe steigt. Der damit 

verbundene Aufwand der Netzbetreiber für die Überprüfung der 

Regelleistungserbringung könnte durch die Implementierung einer Blockchain reduziert 

werden. 

Die Studie zeigt, dass die Blockchain-Technologie vor allem als verteilte und 

manipulationssichere Plattform für unterschiedliche Anwendungsfälle mit gemeinsamer 

Datenbasis und einer Vielzahl an Akteuren großes Potenzial aufweist. Bezüglich einzelner 

Anwendungsfälle kann sie vor allem Prozessverbesserungen (bzgl. Kosten, Zeit und 

Sicherheit) durch Disintermediation bewirken. Um die Technologie langfristig etablieren 

zu können, muss die Digitalisierung als Grundlage weitestgehend abgeschlossen (vgl. 

Smart-Meter-Rollout und Breitbandausbau) und die Schnittstellen ebenso wie die 

notwendige Funktionalität angemessen und standardisiert sein. Alles in allem ist daher 

entscheidend, dass sämtliche beschriebenen Anwendungsfälle nur auf Basis bereits 

digitalisierter Eingangsdaten umgesetzt werden können. Gerade in den Segmenten mit 

den größten Potenzialen, wie bei der Anbindung verteilter Erzeuger und Verbraucher, 

zeigt sich dies besonders. So tritt die häufig geführte Diskussion der aktuellen technischen 

Herausforderungen der Blockchain-Technologie (z. B. fehlende Skalierbarkeit oder der 

hohe Energieverbrauch, vgl. /FFE-04 18/) im Vergleich zur fehlenden Digitalisierung für 

eine zeitnahe skalierbare Umsetzung eher in den Hintergrund. 
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1 | Einleitung 

Die Energiewirtschaft steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Einerseits sind diese 

technisch durch die Energiewende, eine zunehmende Elektrifizierung, die 

Sektorkopplung und Digitalisierung bedingt. Andererseits sieht sie sich mit einem 

steigenden Wettbewerb, sinkenden Umsätzen und Deckungsbeiträgen im Vertrieb bis hin 

zur sinkenden Eigenkapitalverzinsung auf Netzbetriebsmittel und steigenden 

Effizienzdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette konfrontiert. 

Die Blockchain-Technologie als verteilte Datenbank mit Konsens-Mechanismus zur 

Absicherung des Systems gegen Manipulation und Missbrauch weist eine Reihe von 

Eigenschaften auf, die im Energiesystem einen Mehrwert generieren können. Aufgrund 

ihrer Manipulationssicherheit, Verfügbarkeit und der Möglichkeit zur Disintermediation 

erlaubt die Technologie eine Vielzahl von Anwendungsfällen, die im Rahmen dieser 

Studie identifiziert werden.  

Im Rahmen der Studie wird untersucht, wie potenzielle Anwendungsfälle mit Hilfe von 

modernen Messeinrichtungen, Smart Meter Gateways oder Parallelinfrastruktur 

(vgl. Einplatinencomputer, Wechselrichter, Smart Home Systeme oder Batteriespeichern) 

realisiert werden können. Dabei beleuchtet die Studie den aktuellen Stand der 

Digitalisierung und die Implikationen des Smart Meter Rollouts auf die Blockchain-

Technologie. 

Im Rahmen einer qualitativen Analyse werden die identifizierten Anwendungsfälle näher 

beschrieben sowie bezüglich ihrer Potenziale und rechtlich-regulatorischen Hürden hin 

bewertet, so dass allgemeine Aussagen über die Summe aller Anwendungsfälle getroffen 

werden können. Zudem werden die Anwendungsfälle auf ihre Synergieeffekte hin 

untersucht und deren Bedeutung für die Technologie abgeleitet. 

Im Anschluss erfolgt eine Bewertung einzelner ausgewählter Anwendungsfälle. Diese 

werden detaillierter betrachtet und bezüglich ihrer Prozesse, dem grundsätzlichen 

theoretischen Potenzial und den rechtlichen Hürden im Detail bewertet. Die dabei 

detailliert betrachteten Anwendungsfälle umfassen das Labeling von Energiemengen, 

Peer-to-Peer-Handel, Distributed Asset Management, vereinfachter Lieferantenwechsel 

und die Abrechnung von Regelleistung.  

Ferner werden übergeordnete rechtliche Herausforderungen aufgezeigt, die den Einsatz 

der Blockchain-Technologie teils erschweren oder legitimieren. Im Fokus stehen hier das 

Vertragsrecht und der Datenschutz. Die Studie zeigt überdies technische Lösungen 

(näher erläutert in /FFE-04 18/) auf, die eine Datenschutzkonformität herstellen können. 

Diese Studie beleuchtet außerdem die Chancen und Risiken der Blockchain-Technologie 

für die verschiedenen Herausforderungen in der Energiewirtschaft anhand der 

identifizierten Anwendungsfälle und schließt mit einer Einschätzung bezüglich ihrer 

langfristigen Bedeutung in der Energiewirtschaft.  

Der Aufbau der Studie folgt dabei der Struktur in Abbildung 1-1. 
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Abbildung 1-1: Struktureller Aufbau der vorliegenden Studie 

 

Identifikation und Bewertung von Use Cases

3 | Methodisches Vorgehen

4 | Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie

1 | Einleitung

4.1 Labeling 4.2 Sharing Economy

4.3 Systemdienstleistung & Flexibilität

4.4 Partizipation 4.5 Kryptowährungen

4.6 Finanzierung 4.7 Asset Management

4.8 Prozessautomatisierung & Optimierung

4.9 Sonstige

5 | Bewertung und Beschreibung 

ausgewählter Anwendungsfälle

5.1 Labeling-Plattform

5.2 Peer-to-Peer Energiehandel

5.3 Distributed Asset Management Platform

5.5 Nachweis von Regelleistungserbringung

5.4 Vereinfachter Lieferantenwechsel

6 | Einbindung der Blockchain-Technologie in die digitale Infrastruktur

7 | Übergeordnete rechtliche Herausforderungen

8 | Die Blockchain-Technologie als Chance für die Transformation der Energiewirtschaft

8.1 Fazit

8.2 Zusammenfassung und Ausblick

3.2 Methode zur Potenzialbewertung von 

Blockchain-Anwendungsfällen

3.1 Innovationsworkshops

2 | Die Blockchain-Technologie und ihre Stärken für die Anwendung in der Energiewirtschaft
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2 | Die Blockchain-Technologie 

und ihre Stªrken f¿r die 

Energiewirtschaft 

Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich um eine verteilte Datenbank (ădistributed 

ledgerò). Im Gegensatz zu herkºmmlichen Datenbankstrukturen sind alle im Blockchain-

Netzwerk beteiligten Akteure (= Knoten) an der Datenhaltung beteiligt und sichern 

gleichzeitig die Datenintegrität anstatt die Daten in der Hand einzelner zu halten. Um 

trotz dieser verteilten Struktur Einigkeit über die Reihenfolge und die Inhalte vergangener 

Änderungen im System zu schaffen, kommt ein sog. Konsens-Mechanismus zum Einsatz. 

Dieser schafft in diskreten Zeitschritten Einigkeit im Netzwerk über vergangene 

Transaktionen sowie deren Richtigkeit im Sinne definierter und überprüfbarer Regeln. 

Mittels dieser Eigenschaften ist es möglich, trotz des verteilten Charakters Missbrauch im 

Netzwerk z. B. durch manipulierte Transaktionen oder sogenanntes ădouble spendingò zu 

verhindern.  Durch die Verbindung der durch den Konsens-Mechanismus validierten 

Blöcke (= Vorgänge in der Blockchain innerhalb des diskreten Zeitraums) mittels Hash-

Werten des jeweils voranstehenden Blockes, ist es zudem schnell, effizient und einfach 

möglich, Manipulationen vergangener Blöcke einzelner Netzwerkteilnehmer zu 

identifizieren. Auf Basis dieser Möglichkeiten schafft die Technologie Vertrauen ohne die 

Notwendigkeit einer vertrauenswürdigen Instanz zwischen Unbekannten. Dadurch ist 

u. a. in gewissen Bereichen eine Disintermediation möglich, wodurch klassische 

Intermediäre (z. B. Zahlungsdienstleister) ggf. durch die Technologie ersetzt werden 

können.  

Die Block-Kette (Blockchain) ist für jeden Teilnehmer im Netzwerk zu jeder Zeit einsehbar 

und ermöglicht das transparente Monitoring stattfindender Interaktionen. Um trotz 

dieser Transparenz hinsichtlich des Transaktionsverkehrs die Anonymität der im System 

Agierenden gewährleisten zu können, sind die Nutzer mittels eines öffentlichen Schlüssels 

(ăpublic keyò) pseudonymisiert. Die Tªtigkeiten von Nutzern sind somit zu jeder Zeit 

nachvollziehbar, ohne deren Identität direkt offen zu legen. Der Zugriff auf diese 

öffentlichen Schlüssel erfolgt mittels individuellen privaten Schlüsseln (ăprivate keysò). 

Diese Form der asymmetrischen Verschlüsselung bietet ein hohes Maß an Sicherheit. 

Ein weiterer Bestandteil der Blockchain-Technologie ist die Option, Programme auf der 

Blockchain zu hinterlegen und diese automatisiert Tätigkeiten abwickeln zu lassen. Diese 

sogenannten Smart Contracts ermöglichen einen hohen Grad der Automatisierung, da 

z. B. Geschäftsprozesse durch sie abgebildet werden können. 

Ein bekannter Anwendungsfall der Technologie sind sog. Kryptowährungen (= digitale 

Zahlungsmittel), welche digital Werte schaffen, ohne dafür eine Zentralbank als Emittent 

für die jeweilige Währung zu benötigen. Die meisten der derzeit renommierteren 

Blockchains aus der Welt der Kryptowährungen (beispielsweise Bitcoin und Ethereum) 

werden als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt, um Transparenz zu schaffen 

und das kollektive Wissen der Community zu nutzen /CUB-101 15/. Die so verfügbaren 

Blockchain-Technologien sind für Anwender frei nutzbar und können für individuelle 

Zwecke genutzt und bis zu einem gewissen Grad angepasst werden.  

Die Blockchain-
Technologie wird in 
/FFE-04 18/ 
ausführlich 
beschrieben. 

Die Blockchain bietet 
pseudonymisierte 
Transparenz. 

Smart Contracts sind 
ăComputer-
programmeò auf der 
Blockchain. 

Der Quelltext von 
Blockchains ist in der 
Regel Open Source. 
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Um mögliche Einsatzbereiche zu identifizieren ist es notwendig, die Eigenschaften und 

Wertversprechen der Blockchain-Technologie genau zu analysieren und zu untersuchen, 

welche technischen Weiterentwicklungen zu erwarten sind. Der ăBerichtsteil 

Technologiebeschreibungò /FFE-04 18/ zeigt, dass Blockchain-Technologien sehr hohe 

Sicherheitsstandards erfüllen können, sobald die Anzahl der Akteure und die Art des 

Konsens-Mechanismus auf den jeweiligen Anwendungsfall angepasst sind. Die Vorteile 

der Blockchain umfassen nach heutigem Stand unter anderem: 

Á Datenintegrität und Manipulationssicherheit aufgrund des Konsens-

Mechanismus 

Á Zuverlässigkeit mangels eines ăsingle point of failureò sowie hohe Verfügbarkeit 

aufgrund der vielen partizipierenden Akteure 

Á Transparenz durch den manipulationssicheren und öffentlich einsehbaren 

Distributed Ledger (vgl. Kassenbuch) 

Á Pseudonymität durch das eingesetzte public-/private-Schlüsselpaar statt 

Benutzernamen 

Á hoher Grad der Automatisierung durch Smart Contracts und die Einbindung 

externer Events mittels Smart Contract Oracles 

Á Möglichkeiten zur Individualisierung der Blockchain durch ihre Eigenschaft als 

Open-Source-Software, 

Á dApps als Benutzerschnittstelle zu Smart Contracts, um Programme und 

Funktionen zugänglich zu machen 

Die heutigen Vorteile der Technologie liegen vor allem in der Bereitstellung von 

Sicherheit, ohne eine zentrale Rolle im Sinne eines Intermediärs einsetzen zu müssen. 

Gerade im Kontext der Energiewirtschaft, in der meist eine Vielzahl von Akteuren an 

Prozessen beteiligt und hohe Sicherheitsanforderungen gefordert sind, kann die 

Technologie einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen IT-Lösungen bieten. So können 

grundsätzlich sehr sichere Applikationen über Blockchain-Lösungen abgebildet werden 

und aufgrund ihrer Manipulationssicherheit und wahlweise Transparenz als eindeutiger 

Nachweis gegenüber Regulierungsorganen genutzt werden. Ein weiterer Vorteil 

gegenüber herkömmlichen IT-Lösungen ist die kostenlose Verfügbarkeit der meisten 

Blockchain-Lºsungen, welche ăOpen Sourceò entwickelt werden und somit jedem 

Teilnehmer kostenlos zur Verfügung stehen. Dies ist ein Vorteil gegenüber 

kostenpflichtiger Whitelabel-Lºsungen oder proprietªrer (ăClosed Sourceò) Software. 

Auch viele Smart Contracts ð gerade im Kontext der Energiewirtschaft ð sind öffentlich 

einsehbar und somit eine gute Grundlage zur Entwicklung eigener Applikationen.  

Durch die in Kapitel 3.4 in /FFE-04 18/ dargestellten Weiterentwicklungen der 

Technologie lassen sich zusätzlich die folgenden Eigenschaften perspektivisch erkennen, 

die bislang noch als Hemmnis der Technologie gelten: 

Á hohe Transaktionsgeschwindigkeiten und niedrige Transaktionskosten u.ֿכa. durch 

alternative Konsens-Mechanismen, State Channels, Sharding oder alternative DLT  

Á verbesserte Sicherheit bei Smart Contracts durch Sicherheitsstandards, Review 

Prozesse und ggf. funktionale Programmiersprachen 

Á Anonymität und Datenschutz aufgrund von Weiterentwicklungen rund um Zero-

Knowledge-Proofs und Ring-Signaturen bzw. Ring-Confidential-Transactions 

Á Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Protokollen durch 

zunehmende Standardisierung (vgl. ISO/TC 307 /ISO-01 17/) und technologische 

Fortschritte wie Sidechains und Atomic Swaps 

Die Blockchain-
Technologie 
unterliegt einem sehr 
dynamischen 
Entwicklungsprozess. 
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Á verringerter Energieverbrauch durch alternative Konsens-Mechanismen, 

Á Skalierbarkeit durch DAG-Lösungen (vgl. Tangle, Hashgraph) 

Á wertstabile Kryptowährungen durch Stablecoin-Mechanismen 

Á verbesserte Nutzerfreundlichkeit durch neue Systemarchitekturen und 

Programmierschnittstellen (API) 

Die Fortschritte sind für die Energiewirtschaft dringend nötig, da viele Blockchain-basierte 

Geschäftsmodelle v. a. aufgrund der mangelnden Skalierbarkeit im großen Stil heute noch 

nicht kundennah realisierbar sind. So sind zwar eine Vielzahl an Blockchain-Lösungen 

bereits in der Lage, bis zu tausende Transaktionen pro Sekunde durchzuführen, dies ist 

jedoch häufig noch nicht auf Smart-Contract-fähigen Plattformen (wie Ethereum) der Fall. 

Gerade im Falle von Applikationen in der Energiewirtschaft ist es daher notwendig, dass 

Transaktionen und Smart Contracts mit großer Geschwindigkeit und Frequenz 

abgewickelt werden können. Während die Blockchain-Architektur einen sehr hohen 

Sicherheitsstandard aufweist, sind Smart Contracts oft Einfallstore für Angreifer. 

Funktionale Programmiersprachen und ein besserer Review-Prozess können hier eine 

deutliche Steigerung von Sicherheit v. a. in öffentlichen Blockchains liefern. Dies ist für 

alle Arten von Anwendungen eine wichtige Neuerung. Das Thema Datenschutz spielt in 

der Energiewirtschaft eine zentrale Rolle. So ist eine Public-Blockchain häufig aufgrund 

personenbezogener Daten nicht realisierbar (vgl. Kapitel 7.2). Neue 

kryptographiegestützte Lösungsansätze können hier helfen, um die Wahrung der 

Privatsphäre und personenbezogener Daten zu gewährleisten. Zur Abwicklung 

energiebezogener Geschäftsmodelle mittels Kryptowährungen ist eine gewisse 

Wertstabilität unerlässlich. Während die heute noch größtenteils unregulierten digitalen 

Zahlungsmittel (vgl. Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA) große Wertschwankungen 

aufweisen, ist dies mittels neuer Mechanismen (vgl. DAI Stablecoin) eine in Zukunft 

lösbare Aufgabe. 

Abschließend lässt sich konstatieren, dass die Technologie heute noch viele Limitationen 

aufweist, Lösungsmöglichkeiten jedoch bereits an vielen Stellen entwickelt werden. Es ist 

erst in wenigen Jahren mit skalierbaren, interoperablen, nutzerfreundlichen, ggf. 

anonymen Blockchain-Lösungen für großflächige Geschäftsmodelle zu rechnen. 

Nichtsdestotrotz können bereits heute Geschäftsmodelle entwickelt, analysiert und 

erprobt werden, die mittelfristig eingesetzt werden können. 

Der kurze Abriss der Kernherausforderung in der Energieversorgung zeigt, dass viele 

Ansatzpunkte für den Einsatz der Blockchain-Technologie existieren. In einem nächsten 

Schritt müssen die hier und in /FFE-04 18/ vorgestellten Vorteile der Blockchain-

Technologie mit den Herausforderungen der Energieversorgung abgeglichen werden, 

um potenzielle Anwendungsfälle zu identifizieren. 

 



 

 
 18 Innovationsworkshops 

3 | Methodisches Vorgehen 

Das nachfolgende Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen im Projekt. Einen 

besonderen Schwerpunkt bilden hierbei die gemeinsamen Workshops. 

3.1 Innovationsworkshops 

Im Zuge des Projektes B10X wurden Innovationsworkshops mit den Projektpartnern 

durchgeführt, um potenzielle und praxisnahe Anwendungsbereiche der Blockchain-

Technologie zu identifizieren. Diese Innovationsworkshops wurden mehrfach mit 

unterschiedlichen Methoden und in unterschiedlichen Settings mit verschiedenen 

Fachleuten durchgeführt: 

1. Es wurden drei gemeinsame Innovationsworkshops mit den 

Projektverantwortlichen aller beteiligten Unternehmen unter Leitung der 

Forschungsstelle für Energiewirtschaft durchgeführt. 

2. Zudem wurden acht individuelle Innovationsworkshops bei einzelnen 

Projektpartnern mit interdisziplinären Angehörigen der jeweiligen Unternehmen 

unter Leitung der Forschungsstelle für Energiewirtschaft durchgeführt. 

Im Zuge aller Workshops wurden die Grundlagen der Technologie vorgestellt und allen 

beteiligten Akteuren beispielhafte Anwendungsfälle aus anderen Branchen aufgezeigt. 

Ziel der Workshops war es, auf Basis einer Grundlagenvermittlung mit unterschiedlichen 

Kreativmethoden Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie direkt bzw. relevante 

Prozesse für einen Einsatz der Technologie zu identifizieren. Für die Prozesse wurden 

spezifische Fragen entwickelt, die die Teilnehmer im Vorhinein dazu anregten, sich 

Gedanken über ihre Prozesse zu machen. 

Die identifizierten Anwendungsfälle wurden im Anschluss in Steckbriefform ausformuliert 

und näher beschrieben. Dabei wurden vor allem das Potenzial sowie regulatorische 

Hürden thematisiert. Zudem erfolgte eine Analyse, ob die identifizierten Anwendungsfälle 

bereits mit/ohne Blockchain realisiert werden, um den Innovationsgrad eines 

Anwendungsfalles zu bestimmen. 

Die Innovations-
workshops waren 
immer ganztägig. 

Grundlage der 
Workshops war ein 
ausreichendes 
Technologie-
verständnis. 
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Abbildung 3-1: Methodik zur Ermittlung und Bewertung von  

Blockchain Use Cases in der Energiewirtschaft 

Im Nachfolgenden werden die unterschiedlichen Workshop-Formate näher beschrieben. 

3.1.1 Gemeinsame Innovationsworkshops mit den 
Projektverantwortlichen 

Es wurden insgesamt drei gemeinsame Innovationsworkshops mit den 

Projektverantwortlichen aller beteiligten Unternehmen unter Leitung der Forschungsstelle 

für Energiewirtschaft (FfE) durchgeführt.  

Im ersten gemeinsamen Workshop aller Projektpartner und der FfE wurden einerseits die 

Grundlagen der Technologie durch die FfE vorgestellt und die heterogenen 

Wissensstände der Beteiligten ausnivelliert. Andererseits wurde das Suchfeld für 

Innovationen abgesteckt und eine Suchfeldmatrix als Randbedingung aufgestellt. Mit 

Hilfe eines ăBrainstormingò konnten ca. 40 Anwendungsfälle durch die Beteiligten 

identifiziert und im Anschluss in der Gruppe diskutiert und weiterentwickelt werden. 

Im zweiten gemeinsamen Workshop aller Projektpartner und der FfE wurde aufbauend 

auf den Grundlagen der Blockchain-Technologie weiterführendes Wissen zur 

Technologie sowie deren Implikationen für die Energiewirtschaft vermittelt. Auch wurden 

die bisher identifizierten und von der FfE ausgearbeiteten Anwendungsfälle vorgestellt 

und diskutiert. Im Anschluss wurden mittels der Methode ăBrainwritingò durch alle Partner 

präferierte Anwendungsfälle ausgewählt, skizziert und reihum ergänzt. Ziel war dabei, für 

die Partner interessante Anwendungsfälle weiterzudenken sowie mögliche Partner, 

Umsetzungsmodalitäten und Lösungsansätze für bestehende Herausforderungen zu 

entwickeln. 

Im dritten gemeinsamen Workshop wurden Umsetzungsmodalitäten und Ziele definiert 

und abgestimmt. Daf¿r wurde die Methode des ăImaginªren Brainstormingsò angewandt. 

Ziel war es, eine mögliche Umsetzung im Anschluss an das Projekt unabhängig von 

Handlungsempfehlungen für 

ein Umsetzungsprojekt

Grundlagenvermittlung

Chancen und Möglichkeiten der 

Blockchain-Technologie

Projekt-Workshops zur 

Identifikation von Use Cases

Bilaterale Workshops zur 

Identifikation von Use Cases

Entwicklung eines spezifischen Sets 

aus Fragen

Entwicklung von Anwendungsfällen 

der Blockchain-Technologie
Identifikation relevanter Prozesse

Beschreibung der Use Cases 

in Steckbriefen

Entwicklung von Anwendungsfällen 

der BCT

Potenzialdiagramm
Potenzial, Innovationsgrad, 

Komplexitätsgrad, Regulatorische Hürden

Workshops

Qualitative Bewertung der Use

Cases

Die Grundlagen 
wurden speziell für 
Teilnehmer ohne IT-
Kenntnisse 
zugeschnitten. 

Weiterführendes 
Wissen umfasst u.a. 
Tangles, Sharding 
und State Channels. 
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technischen und finanziellen Randbedingungen so zu skizzieren, dass jeder Partner die 

individuellen Ziele erreicht und alle Aspekte der Blockchain-Technologie und ihrer 

Implikationen auf die Energiewirtschaft ausreichend analysiert werden. 

3.1.2 Individuelle Innovationsworkshops 

In den individuellen Innovationsworkshops wurden für alle beteiligten Partner individuelle 

Veranstaltungen geplant und in den jeweiligen Konzernzentralen im Rahmen einer 

ganztägigen Veranstaltung durchgeführt. Dabei variierten die Gruppengrößen zwischen 

6 und 37 Personen. Die fachliche Zusammensetzung der Beteiligten war sehr heterogen. 

So waren z. B. Fach- und Führungskräfte aus Innovations-, Strategie und F&E- als auch 

aus operativen Abteilungen vertreten. Insgesamt nahmen 126 Personen an den 

bilateralen Workshops in den Unternehmen teil. Die Workshops waren modular 

aufgebaut und konnten auf die individuellen Wünsche der Unternehmen abgestimmt 

werden. Ziele der Workshops war es, für die Unternehmen passende Anwendungsfälle 

und Prozesse zu identifizieren sowie zu analysieren.  

Den Teilnehmern wurde einige Tage vor Beginn des Workshops ein Fragebogen 

zugesandt, in welchem potenzielle Einsatzfelder der Blockchain-Technologie anhand 

ihrer Stärken abgefragt wurden. Hierzu war keinerlei Vorwissen notwendig; Prozesswissen 

aus dem individuellen Unternehmen war für die Bearbeitung ausreichend. Ziel des 

Fragebogens war es, die Teilnehmer anzuregen, über passende und mögliche Prozesse 

nachzudenken und sich so auf den Workshop vorzubereiten. Die Antworten wiederum 

wurden genutzt, um die Workshop-Inhalte für jedes Unternehmen zuzüglich zum Ablauf 

zu individualisieren. 

In den Workshops selbst wurde den Teilnehmern die Blockchain-Technologie sowie 

Anwendungsbereiche aus anderen Branchen nähergebracht und ein Verständnis für die 

Technologie vermittelt. In anschließenden interaktiven Elementen (v. a. Brainstormings 

und gruppenbasierte Diskussionsrunden) wurden auf Basis der Fragebögen weitere 

Anwendungsfälle ermittelt und schließlich aus der Sammlung eine Ideenauswahl 

getroffen. Gruppenweise wurden die ausgewählten Konzepte vertieft. Dafür wurden 

mittels eines vereinfachten e³-value-Modells die Akteure, Informationsflüsse, 

Dienstleistungen und Finanzströme im Rahmen des Blockchain-Anwendungsfalles durch 

die Teilnehmer visualisiert und falls möglich mit dem ebenfalls visualisierten 

Referenzprozess verglichen. Auf Basis dieser Ausarbeitung konnten Vor- und Nachteile 

der Blockchain-Lösung sowie Potenziale und ggf. vorhandene rechtliche Hürden 

abgeleitet werden. Im Anschluss erfolgte ein Pitch der jeweiligen Anwendungsfälle vor 

allen Teilnehmern des Workshops inklusive gemeinsamer Diskussionsrunde. 

Die in den Workshops ermittelten Anwendungsfälle wurden auf ihre Blockchain-

Tauglichkeit hin geprüft und von der FfE detaillierter ausgearbeitet. 

3.1.3 An Workshops beteiligte Experten 

Insgesamt wurden über die verschiedenen interaktiven Workshops 161 Personen aus der 

Energiewirtschaft eingebunden. Diese untergliederten sich in folgende Kategorien: 

Die Workshop-
Teilnehmer kamen 
aus allen Unter-
nehmensbereichen. 

Der Fragenbogen vor 
den Workshops 
diente der 
Vorbereitung. 

Das e³-value-Modell 
ermöglicht schnelles 
Prozessverständnis in 
Workshops. 
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Á 50 Führungskräfte: in allen Workshops waren insgesamt 50 Führungskräfte 

vertreten über verschiedenen Management-Ebenen hinweg vertreten (u. a. 

Vorstände, CEO, CFO, CTO, Managing Director, Abteilungsleitung, 

Bereichsleitung, Teamleitung und Werkstättenleitung). Je nach Art der 

Führungskraft konnten diese eine oder mehreren der nachfolgenden 

Tätigkeitsbereiche zugeordnet werden. 

Á 74 Personen mit operativen Tätigkeiten:  74 an den Workshops 

beteiligte Personen waren zum Zeitpunkt des Workshops im operativen Betrieb 

des jeweiligen Unternehmens tätig. Die Tätigkeiten sind vielschichtig und 

umfassen u. a. die Abteilungen/Bereiche Leitwarte, Dienstleistungen und IT-

Systeme, Energiebeschaffung, Controlling, Unternehmenskommunikation, 

Vertrieb und Marketing, Software-Entwicklung, Produkt-Management, Asset & 

Portfolio Management, Buchhaltung, Einkauf, Werkstätten, Regelenergie und PQ, 

Sachbearbeitung, SAP, Key Account Management und Messdienstmanagement. 

Á 58 Personen mit strategischen Tätigkeiten: 58 teilnehmende Personen lassen 

sich in die Kategorie ăUnternehmensstrategieò einordnen. Darunter fallen u. a. alle 

Personen mit einem Tätigkeitsschwerpunkt in Forschung- und Entwicklung, 

Innovation und Zukunftsprojekte, Technologieentwicklung und Services, 

Unternehmensstrategie, -planung- und -entwicklung sowie 

Unternehmensberatung mit dem Fokus auf einen oder mehrere der genannten 

Bereiche. 

Á 25 Personen mit Tätigkeiten im operativen und strategischen Bereich1:  

25 Personen konnten sowohl operativen als auch strategischen Tätigkeiten 

zugeordnet werden. Dies betrifft v. a. das Produktmanagement und die 

Projektleitung, die einerseits mit der Planung und Umsetzung innovativer 

Technologie betraut sind und andererseits in strategische Fragestellungen 

eingebunden sind.  

Im Rahmen der Workshops waren nicht alleine die direkten Partnerunternehmen Innogy 

SE, SMA AG, SWA Holding GmbH, thüga AG, TransnetBW GmbH, VBEW e. V., Verbund 

AG, VKW AG beteiligt, sondern auch deren Tochter-, Mitglieds- und 

Beteiligungsgesellschaften bzw. ein Corporate Start-Up. Durch Vorträge im Rahmen eines 

VBEW-Workshops und vor Beteiligungsunternehmen der thüga AG konnten auch die 

Aspekte vieler kleinerer und mittlerer Stadt- und Gemeindewerke in das Projekt integriert 

werden. Insgesamt waren so die Expertinnen und Experten aus 29 verschiedenen 

Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an den bilateralen Workshops 

beteiligt. 

  

                                                   
1 Vier der an den Workshops teilnehmenden Personen konnten keiner der Tätigkeiten 

zugeordnet werden. 

Insgesamt 161 
Personen nahmen an 
den FfE-Workshops 
teil. 

Insgesamt waren 29 
Unternehmen in den 
Workshops vertreten. 
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3.2 Methode zur Potenzialbewertung von Blockchain-
Anwendungsfällen 

Für die Bewertung von Anwendungsfällen im Rahmen des Projektes wurde eine Methodik 

entwickelt, welche auf Basis der vermittelten Grundlagen und der gemeinsam 

identifizierten Anwendungsfälle, diese auf Blockchain-Tauglichkeit überprüft, prozessual 

visualisiert, mit Referenzprozessen vergleicht sowie das Marktpotenzial und rechtliche 

Hürden bewertet.  

Die Methodik kann mit Hilfe des folgenden mehrstufigen Prozesses zur Bewertung der 

Anwendungsfälle dargestellt werden (siehe Abbildung 3-2): 

 

Abbildung 3-2:  Mehrstufiger Prozess zur Bewertung der identifizierten 

Anwendungsfälle 

3.2.1 Schritt 1: Kriterien-Set und Flowchart òIst eine Blockchain-Lösung 
sinnvoll?ò 

In einem ersten Schritt der Bewertung erfolgt ein Abgleich des potenziellen 

Anwendungsfalles hinsichtlich eines Mehrwerts durch die Blockchain-Technologie. Dabei 

werden die heute bestehenden Limitationen zunächst ausgeblendet. Abbildung 3-3 zeigt 

die Kriterien der Technologie auf, die sukzessive überprüft werden. Dabei handelt es sich 

nicht um harte Ausschlusskriterien, sondern um eine Indikation, ob die Technologie für 

einen ausgewählten Anwendungsfall einen Mehrwert liefern kann. 

Detailliertes Verständnis des Anwendungsfalls als Ausgangspunkt für weitere Analyse

Ą Visualisierung des Prozesses mittels e3-value Methode

2.

Untersuchung des Mehrwerts durch die Blockchain

Ą Vergleich des Anwendungsfalls mit und ohne Blockchain

3.

Untersuchung relevanter gesetzlichen Vorschriften für den Anwendungsfall 

Ą Identifikation regulatorischer Hemmnisse

6.

Quantifizierung des Mehrwerts anhand Indikatoren (Anwendbarkeit, potenz. Kunden, etc.)

Ą Abschätzung des Marktpotenzials

5.

Erster Test des Nutzens einer Blockchain-Lösung

Ą Kriterien-Set und Flowchart ĂIst eine Blockchain-Lºsung sinnvoll?ñ

1.

Identifikation aller Komponenten (insb. Akteure, Kosten, Erlöse) des Geschäftsmodells

Ą Visualisierung der Blockchain-Lösung mit Business/Platform Model Canvas

4.

Auf Basis eines 
sechsstufigen 
Prozesses können 
Blockchain-
Anwendungsfälle 
bewertet werden. 
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Abbildung 3-3: Bewertung einzelner Use Cases bzgl. verschiedener Kriterien 

Die dargestellten Argumente leiten sich aus den technischen Aspekten der Blockchain-

Technologie (vgl. Technologie-Bericht /FFE-04 18/) sowie deren Implikationen für 

Anwendungsfälle ab. Im Folgenden werden die einzelnen Kriterien aus Abbildung 3-3 

genauer erläutert: 

Á Die Blockchain-Technologie ist transparent hinsichtlich stattfindender 

Transaktionen und Prozesse (ăOpen-Execute-Charakterò von Smart Contracts). 

Gerade in Anwendungsfällen mit vielen unterschiedlichen Beteiligten kommt es 

häufig zu Herausforderungen bzgl. der Nachvollziehbarkeit von Vorgängen 

einzelner Partner. So muss die Blockchain nicht in jedem Fall mit Intermediären 

diese auch ersetzen. Oft ist es für andere Prozessteilnehmer vollkommen 

ausreichend, gewisse Prozesse transparent nachvollziehen zu können, um 

Vertrauen zu schaffen. So zeigt u. a. ein Projekt des World-Food-Programs mit 

dem Münchner Unternehmen Datarella, dass durch nachvollziehbare Prozesse 

die Kosten für Nachweis und Prüfung von Transaktionen und Prozessen durch 

Wirtschaftsprüfer und weitere Kontrollorgane (vgl. Regulierungsbehörden) 

nachhaltig gesenkt werden können. Statt viele verschiedene Kassenbücher prüfen 

zu müssen, ermöglicht die Blockchain eine automatisierte Prüfung einzelner, 

transparenter Vorgänge. Wirtschaftsprüfer haben dieses Potenzial bereits 

erkannt, was u. a. Projekte der ăgroÇen F¿nfò zeigen. Diese Branche erwartet 

diesbezüglich einige Veränderungen, sodass bereits davon gesprochen wird, 

dass das neue Berufsbild des ăBlockchain Pr¿fersò entstehen kºnnte. 

/RÖDL-01 18/ 

Á Ein Wertversprechen der Technologie stellt die Möglichkeit dar, direkte 

Interaktionen zwischen Gleichgestellten (sog. ăPeersò) zu ermºglichen. Dies ist 

i. d. R. der Fall, wenn ein Intermediär durch die Blockchain substituiert wird und 

bisher nicht direkt kommunizierenden Parteien eine direkte Interaktion 

ermöglicht wird.  

Use Case 1 Use Case 2 Use Case 3 é

Transparenz vorteilhaft? V - -

Intermediär beteiligt? - - -

kleinteilige Transaktionen? - - -

fälschungssichere

Dokumentation notwendig? V - -

Anonymität / 

Pseudonymität vorteilhaft? - - -

Prozessautomatisierung? - V V
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Á Die Blockchain-Technologie ermöglicht die manipulationssichere Dokumentation 

von Eigentumsverhältnissen. Da die Technologie sogenanntes ădouble spendingò 

unterbindet, kann so auch verhindert werden, dass Transaktionsobjekte doppelt 

verkauft oder vermarktet werden. Diverse Skandale z. B. um doppelt verkaufte 

Grundstücke in Spanien zeigen die damit einhergehenden Herausforderungen. 

/MALL-01 13/ Gerade im Kontext transparenter Dokumentation von vergangenen 

Eigentumsübergängen kann so auch Diebstahl oder das in Umlauf bringen 

illegaler Güter (vgl. Blutdiamanten) verhindert werden. Diese Eigenschaften 

spielen v. a. im Supply Chain Management eine tragende Rolle. 

Á Aufgrund der Tatsache, dass die Blockchain-Technologie ð je nach Art der 

Ausgestaltung ð Pseudonymität oder Anonymität der Teilnehmer gewährleisten 

kann, können so ggf. neue Zielgruppen erschlossen werden. So verhindert die 

Nachvollziehbarkeit gewisser Stamm- oder Bewegungsdaten aus 

Geheimhaltungs- und Datenschutzgründen in manchen Fällen die Teilnahme 

gewisser Zielgruppen. Industrieunternehmen könnten potenziell große Mengen 

an Flexibilität für die elektrische Energieversorgung bereit stellen /GRUB-01 17/, 

sehen jedoch v. a. im Datenschutz ein großes Hemmnis, da durch die direkte 

Nachvollziehbarkeit der Bewegungsdaten zu den individuellen Prozessen des 

Unternehmens z. B. Rückschlüsse auf Produktionsmengen, Absatz und 

wirtschaftlichem Zustand gezogen werden können. Diese Hürden könnten ggf. 

durch eine vollständige Anonymisierung abgebaut werden. 

Á Die Blockchain-Technologie ist eine Public-Key-Infrastruktur ăby designò. Durch 

die Nutzung von private keys und den daraus berechneten public keys (vgl. 

Technologie-Bericht /FFE-04 18/) ist die Blockchain-Technologie auf die Nutzung 

digitaler Signatur Algorithmen angewiesen, um u. a. die Manipulationssicherheit 

und Authentizität nachzuprüfen. Diese Eigenschaften können genutzt werden, 

um die Sicherheit digitaler Transaktionen zu gewährleisten. Dabei kann die 

Blockchain einen Teil der IT-Schutzziele erfüllen. Diese umfassen je nach 

Ausgestaltung des Blockchain-Netzwerkes (public/private) vor allem die 

Authentizität, Verbindlichkeit und Zurechenbarkeit. Diese Eigenschaft ist u. a. Ziel 

des US-Militärs, welches die Blockchain-Technologie für eine sichere, verfügbare 

und nachvollziehbare Messaging-App einsetzen möchte. /CBS-02 16/ 

Á Die Blockchain-Technologie erlaubt Mikrotransaktionen mit sehr geringen 

Transaktionskosten. Mikrotransaktionen umfassen den Austausch von 

Transaktionsobjekten mit sehr geringem Wert oder Wertschöpfung. 

Mikrotransaktionen liegen dann vor, wenn die Transaktionskosten im Verhältnis 

zur Wertschöpfung bzw. des Wertes eines Transaktionsobjektes sehr groß sind. 

Häufig werden diese zudem in sehr kurzen Zeitintervallen bzw. mit hoher 

Frequenz durchgeführt. Der Begriff stammt aus der Finanzwirtschaft und 

beschreibt bisher v. a. digital ausgeführte Finanztransaktionen mit individuell 

geringen Volumina. Es kann sich dabei jedoch auch um den Datenaustausch, 

Verträge oder andere Transaktionsobjekte handeln. 

Á Die Blockchain erlaubt mittels Smart Contracts die Automatisierung und 

Optimierung digitaler Prozesse. Automatisierung ist immer dann möglich, wenn 

Prozesse heute durch menschliche Interaktion abgewickelt werden. Eine 

Optimierung ist entsprechend dann möglich, wenn lange Prozessketten mit 

vielen Interaktionen, hohen Transaktionskosten, langen Dauern bzw. mit hohen 

ăReibungsverlustenò vorliegen.  

 www.everledger.io 
bietet u. a. die 
Nachverfolgung von 
Diamanten an. 

http://www.everledger.io/
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Á Die Blockchain in ihrer Form als verteilte Datenbank erlaubt eine beschleunigte 

Abrechnung und automatisierten Datenaustausch, da Transaktionsobjekte nicht 

zwischen verschiedenen Akteuren bilateral ausgetauscht werden müssen, 

sondern diese im gesamten Netzwerk geteilt werden können. 

Á In Ihrer Funktion als Kryptowährung kann die Blockchain-Technologie für den 

Austausch digitaler Währungen genutzt werden. Dies ist eine Zahlungsalternative 

zu z. B. SEPA oder SWIFT. 

Trifft mindestens eines der aufgeführten Argumente auf die Technologie zu, kann mit 

Schritt zwei fortgefahren werden. Trifft kein Argument zu, so bietet die Blockchain-

Technologie voraussichtlich keinen wesentlichen Mehrwert. 

Technische Eignung der Blockchain-Technologie 

Als weitere Methodik wurde ein Entscheidungsbaum für die technische Bewertung des 

Use Cases entwickelt (vgl. Abbildung 3-4), mit dessen Hilfe der sinnvolle Einsatz einer 

Blockchain-Lösung geprüft werden soll.  

So ist eine Blockchain erst dann sinnvoll, wenn (1) eine Datenbank benötigt wird, deren 

Daten und Zustand (ggf. auch deren zeitliche Änderungen) zuverlässig, verifizierbar und 

ggf. unveränderbar allen beteiligten Parteien vorliegen müssen. 

Ein weiteres Bewertungskriterium umfasst die Anzahl der Parteien (2), welche 

Schreibrechte auf die Daten benötigen. Zudem ist entscheidend, ob andere Parteien 

Leserecht zu diesen Daten benötigen. Ist dies der Fall, bietet eine Blockchain einen Vorteil 

bzgl. der Datentransparenz. Dies kann ggf. auch innerhalb von Unternehmen der Fall sein, 

wenn beispielsweise Wirtschaftsprüfer oder die Controlling-Abteilung Einsicht in die 

Vorgänge benötigen. 

Im dritten Schritt ist entscheidend, ob sich die beteiligten Parteien bekannt sind und sich 

gegenseitig vertrauen (3). Letzteres muss auch bejaht werden, wenn einseitig kein klares 

Vertrauensverhältnis gegeben ist oder eine Partei große Vorteile aus einem Missbrauch 

ziehen könnte. Dies kann vorliegen, wenn die beteiligten Parteien in Konkurrenz 

zueinander stehen oder die Absichten Einzelner nicht erkenntlich sind. 

Exkurs: Vertrauen 

Sowohl ăVertrauen schaffenò als auch die ăDisintermediationò sind schwer quantifizierbare 

Begriffe, wenn bezüglich einzelner Akteure keine repräsentativen Umfragen vorliegen. Da 

dies i. d. R. der Fall ist, wurden die nachfolgenden Annahmen getroffen. Generell 

beziehen sich die Annahmen auf die deutschen bzw. europäischen Randbedingungen 

und Marktsituationen. 

Á Zwischen sich unbekannten Parteien existiert grundsätzlich kein Vertrauen. 

Á Anderen Institutionen wird vertraut, wennê 

o êstrenge regulatorische Vorgaben gelten, die deren Handeln gesetzlich regeln. 

o êdiese nicht mittelbar oder unmittelbar in die primªre Wertschºpfung des 

Anwendungsfalles involviert ist und das Geschäftsmodell des Intermediärs auf 

einem vertrauensvollen Umgang mit allen Kunden gleichermaßen fußt. 

Á Staatlichen Institutionen wird vertraut. 

Disintermediation 
bezeichnet den 
Wegfall von 
Vermittlern in der 
Wertschöpfungskette. 

Das Vertrauens-
verhältnis kann z. B. 
mittels Stakeholder-
Analyse ermittelt 
werden. 
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Mangelndes Vertrauen ist in Geschäftsprozessen v. a. zwischen Wettbewerbern der Fall 

bzw. in Prozessen mit intransparenten Vorgängen oder unbekannten Teilnehmern, die 

durch die Manipulation einen geldwerten oder wettbewerblichen Vorteil erreichen 

können. Die Blockchain kann durch Transparenz und die im Code festgesetzten Regeln 

an diesen Stellen Vertrauen schaffen. 

Vertrauen wird heute i. d. R. über nicht direkt am Wertschöpfungsprozess beteiligte 

Parteien geschaffen, die grundsätzlich gegenüber allen an einer Transaktion beteiligten 

Akteuren eine neutrale Haltung einnehmen sollten (vgl. PayPal, Ebay, AirBnB, Banken etc.). 

Diese sog. Intermediäre können zumindest teilweise durch eine Blockchain-Lösung 

substituiert werden. Im Projekt B10X hat sich bewährt, Geschäftsprozesse mittels der e³-

value-Methode zu skizzieren und aus diesem übersichtlichen Prozessschaubild 

abzuleiten, ob Prozesse zwischen zwei Akteuren durch einen Dritten Akteur ăgeroutetò 

werden (vgl. ăBezahlungò in Abbildung 3-5).  

Ist dies der Fall, stellt sich die Frage nach einem Intermediär (4), welcher als neutraler 

Dritter Vertrauen schaffen kann. Dabei ist zu beachten, dass das Vertrauen auf Seiten aller 

Parteien gegeben sein muss. In Frage kommen hier zwei mögliche 

Entscheidungskriterien: 

1. Der Dritte ist streng reguliert und aufgrund rechtlicher Vorschriften (und ggf. 

durch Überwachung) zur Neutralität verpflichtet. 

2. Der Dritte ist aufgrund fehlender wirtschaftlicher Eigeninteressen neutral und 

hätte keinerlei Vorteile durch Manipulationen oder Parteiergreifung.  

Im Kontext dieser Frage ist zu beachten, dass alle beteiligten Parteien die Einschätzung 

bezüglich der Neutralität des Dritten teilen sollten. So ist beispielsweise die 

Bundesnetzagentur aufgrund rechtlicher Vorgaben und fehlender wirtschaftlicher 

Eigeninteressen grundsätzlich als neutral zu bezeichnen ð Studien zeigen jedoch auch, 

dass Fachfremden die Rollen in der Energiewirtschaft häufig nicht ausreichend geläufig 

sind und ð wenn meist auch unbegründet ð eine Verflechtung unterstellt wird. 

/KRACK-01 16/, /KÄF-01 17/ Aus Endkundensicht kann dies zu allgemeinem Misstrauen 

führen. 

Ist es möglich, einen Dritten einzusetzen (5), stellt sich die Frage nach den dadurch 

auftretenden Zusatzkosten, möglichem Zeitverzug oder zusätzlich entstehenden 

Sicherheitsrisiken. Dabei ist es entscheidend, auch indirekte Kosten in die Bewertung mit 

einfließen zu lassen. So können beispielsweise zusätzliche Transaktionskosten, rechtliche 

Unsicherheiten, Streitfälle oder zusätzlicher Aufwand für Datenschutz potenzielle Gründe 

für eine Blockchain-Lösung sein. Auch die Überprüfung, Kontrolle oder Kosten für 

Wirtschaftsprüfung, Steuerberater oder andere Organe müssen an dieser Stelle 

berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, hier die Prozesse ganzheitlich zu untersuchen 

und mºgliche Kosten, Ineffizienzen und ăReibungsverlusteò zu identifizieren. Im 

Nachgang kann auch eine Analyse einzelner Prozesskomponenten zielführend sein, da 

auch hier Potenziale gehoben werden können. Punkt (5) erfordert ein tiefes 

Prozessverständnis und Fachkenntnis im zu betrachtenden Anwendungsfall. Gerade im 

streng regulierten energiewirtschaftlichen Umfeld mit vielen regulierten und damit 

potenziell vertrauenswürdigen Dritten ist dieses Kriterium von besonderer Bedeutung.  

Vertrauen wird von 
Fachfremden oft 
unterschiedlich 
bewertet. 

In der Energie-
wirtschaft sind v. a. 
Kosten, Zeitverzug 
und Sicherheits-
risiken durch Dritte 
relevant. 
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Abbildung 3-4: Flowchart zur Bewertung der technischen Eignung der Blockchain-

Technologie für einen potenziellen Anwendungsfall 

Nach Ausführen des Flowcharts sollte dem Anwender klar sein, ob der identifizierte 

Anwendungsfall grundsätzlich für die Umsetzung mittels Blockchain geeignet ist oder 

nicht. Aussagen über potenzielle Wirtschaftlichkeit oder tragfähige Geschäftsmodelle 

können durch diese Methodik nicht abgebildet werden. Dafür sind nachgelagerte 

detaillierte Analysen erforderlich. 

3.2.2 Schritt 2: Visualisierung des Prozesses mittels vereinfachter e3-
value Methode 

In Schritt 2 wird zunächst ein tiefergehendes Verständnis der vorherrschenden Prozesse 

des in Schritt 1 identifizierten potenziellen Blockchain-Anwendungsfalls aufgebaut. Dies 

dient als Ausgangspunkt für weiterführende Analysen. Dafür werden Akteure und deren 

Beziehungen in Form von Produkt- / Dienstleistungs-, Informations- und Geldflüssen 

identifiziert und mittels des e³-value Models dargestellt. Dieses Model wurde 2002 von 

Jaap Gordijn entwickelt, um die Lücke zwischen Business und IT-Gruppen zu schließen, 

insbesondere für die Entwicklung von E-Business-Systemen. Es beschreibt Prozesse u. a. 

als eine Menge von Akteuren und deren Austauschbeziehungen. Den Akteuren und 

Austauschbeziehungen ist eine graphische Notation zugeordnet, sodass die Prozesse als 

Netzwerk visualisiert werden können. /VUA-01 02/ Die folgende Abbildung 3-5 zeigt 

exemplarisch eine solche vereinfachte Prozessdarstellung für eine fiktive Abrechnung 

einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge mittels Zahlungsdienstleister.  

Schritt 2 dient der 
übersichtlichen 
Darstellung der 
gegebenen Prozesse. 

Die Methodik lässt 
keine Rückschlüsse 
auf die 
Wirtschaftlichkeit zu. 
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Abbildung 3-5: Exemplarisches vereinfachtes e³-value Modell für eine fiktive 

Abrechnung einer Ladesäule mittels Zahlungsdienstleister 

(=Intermediär) 

3.2.3 Schritt 3: Vergleich des Anwendungsfalls mit und ohne 
Blockchain 

Aufbauend auf Schritt 2 wird der betrachtete Anwendungsfall nun inklusive der 

Blockchain-Technologie mit der vereinfachten e3-value Methode abgebildet. Durch 

einen Vergleich der beiden Visualisierungen, wird ersichtlich, ob durch die Blockchain die 

Anzahl einzelner Prozessschritte oder beteiligter Akteure reduziert werden kann. So kann 

der Mehrwert durch die Blockchain bestimmt werden. 

3.2.4 Schritt 4: Visualisierung der Blockchain-Lösung mittels 
Business /  Platform Business Model Canvas 

Zur Visualisierung eines möglichen Geschäftsmodells auf Basis des untersuchten 

Anwendungsfalls wird das Business Model Canvas verwendet. Das Business Model Canvas 

ist das bekannteste und weltweit meistgenutzte Konzept zur Visualisierung von 

Geschäftsmodellen. Ziel dabei ist es, ein Geschäftsmodell mittels vier Bereichen, aus 

denen sich neun Bausteine ergeben, in seine Komponenten zu zerlegen und zu 

visualisieren. Die Bereiche sind gegliedert in das Wertangebot, die Kosten und 

Einnahmen, die Infrastruktur und die Kundenschnittstelle /OST-01 04/. Hierzu gilt es die 

neben den Akteuren insbesondere die Kosten- und Erlösstrukturen zu identifizieren.  

Abbildung 3-6 zeigt die neun Komponenten des Business Model Canvas. Als zentraler 

Punkt ist das Wertangebot (Value Proposition) in der Mitte des Canvas abgebildet. Es 

beschreibt welchen Mehrwert in Form von neuen Produkten / Dienstleitungen oder 

Kostenreduktionen der Anwendungsfall für die Kunden bietet. Rechts werden die 

verschiedenen Kundensegmente (Customer Segments) eingetragen. Die Kunden werden 

über verschiedene Kanäle (Channels) ð beispielsweise Website, App oder Ladengeschäft 

Besitzer 
Elektrofahrzeug

Betreiber
Ladesäule

Strom zum Laden

i Information
Produkt / Dienstleistung
ϵGeld

Zahlungs-
dienstleister

Schritt 3 zeigt an 
welchen Prozess-
schritten die 
Blockchain-Lösung 
ansetzt. 

Das Business Model 
Canvas dient als 
Werkzeug zur 
übersichtlichen 
Beschreibung von 
Geschäftsmodellen. 
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ð erreicht. Kundenbeziehungen (Customer Relationships) können persönlicher Natur sein 

ð insbesondere bei individuellen und teuren Produkten ð oder im Falle von 

Massenprodukten standardisiert und ohne persönliche Bindung gestaltet sein. Links im 

Canvas befindet sich die interne Perspektive des anbietenden Unternehmens. 

Schlüsselpartner (Key Partners) umfasst Lieferanten und Partner, die an der Umsetzung 

des Anwendungsfalls beteiligt sind. Schlüsselressourcen (Key Resources) und 

Schlüsselaktivitäten (Key Activities) umfassen alle Wirtschaftsgüter und Aktivitäten, die für 

die Umsetzung des Anwendungsfalls notwendig sind. Im klassischen Sinne wären dies 

Rohstoffe und entsprechende Produktionsvorgänge, um diese in ein vermarktbares 

Produkt umzuwandeln. Kosten (Cost Structure) und Erlöse (Revenue Streams) bilden 

schließlich das Fundament des Business Model Canvas. 

 

Abbildung 3-6: Business Model Canvas nach Osterwalder /OST-01 04/ 

Für Anwendungsfälle, welche auf einer Plattform basieren, bietet sich auch das Platform 

Business Model Canvas an. Eine Plattform ist hierbei ein Handelsplatz, über den 

verschiedene Akteure Produkte oder Dienstleistungen austauschen. Je mehr Akteure über 

diese Plattform handeln, desto größer ist der Wert der Plattform. Das Platform Business 

Model Canvas (siehe Abbildung 3-7) ist eine Modifikation des Business Model Canvas 

speziell für diese Art von Geschäftsmodellen bzw. Anwendungsfälle /DSU-01 16/, 

/WLT-01 16/. Es besteht aus drei Kreisen, welche jeweils in vier Segmente (Eigentümer der 

Plattform, Hersteller, Verbraucher und Partner) unterteilt werden. Der äußerste Kreis stellt 

den Wert (Value Proposition) dar, den die beteiligten Akteure durch die Teilnahme an der 

Plattform erhalten. Der Kreis Werttransaktionen (Value Transactions) illustriert Wert- bzw. 

finanzielle Flüsse zwischen den Beteiligten. Im inneren Kreis werden die 

Schlüsselkomponenten zusammengefasst, die durch die Plattform bereitgestellt werden 

(Key Plattform Components). 

Das Platform Business 
Model Canvas wurde 
speziell für Plattform-
Anwendungen 
entwickelt. 
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Abbildung 3-7: Platform Business Model Canvas /WLT-02 16/ 

3.2.5 Schritt 5: Abschätzung des Marktpotenzials 

Auf Basis des Business Model Canvas wird eine erste Abschätzung des Marktpotenzials 

unternommen und dabei eine Quantifizierung des Mehrwerts anhand von Indikatoren, 

wie der Anwendbarkeit, potenzielle Kundengruppen, etc. unternommen. Dazu wird die 

Entwicklung von Vergleichsmärkten zu Rate gezogen. 

Exkurs: Potenzialbewertung 

Eine Potenzialbewertung ist grundsätzlich auf verschiedene Arten möglich, wie in 

Abbildung 3-8 dargestellt. Das theoretische Potenzial beschreibt die maximal mögliche 

Umsetzung einer Technologie, die sich aus dem gesamten Angebot bzw. der gesamten 

Nachfrage ergibt. Dies wird in der Praxis jedoch aufgrund technischer Randbedingungen 

deutlich reduziert. Unter anderem fehlende Digitalisierung, Skalierbarkeit der Blockchain-

Technologie, Gleichzeitigkeit und Wechselwirkungen spielen hier eine Rolle. Dieses 

Potenzial wird wiederum aufgrund wirtschaftlicher Aspekte deutlich eingegrenzt. So 

entstehen Kosten, Erlösflüsse und die kundenseitige Zahlungsbereitschaft für eine 

spezifische Dienstleistung. Weitere Einschränkungen ergeben sich durch rechtliche und 

administrative Hemmnisse sowie mangelnde Investitionsmittel oder Risikokapital. All 

diese Überlegungen lassen das realisierbare Potenzial abschätzen. 

Es können fünf 
verschiedene 
Potenzialarten 
unterschieden 
werden. 
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Abbildung 3-8: Potenzialarten 

Im Rahmen der Use Case Kurzbeschreibungen in den Kapiteln 4.1 bis 4.9 ist aufgrund der 

großen Anzahl keine detaillierte Potenzialabschätzung möglich. Stattdessen wird 

qualitativ auf potenzialspezifische Aspekte eingegangen und im Anschluss bei der 

Bewertung spezifischer Anwendungsfälle einzelne Aspekte quantifiziert (vgl. Kapitel 5.1 

bis 5.5). 

3.2.6 Schritt 6: Identifikation regulatorischer Hemmnisse 

Der gesetzliche Rahmen kann zuweilen die größte Hürde für einen potenziellen 

Anwendungsfall darstellen. Es ist essenziell die betreffenden vorherrschenden Regularien 

zu konsultieren und eventuelle Konfliktpunkte zu identifizieren. Auf Basis dessen kann 

ggf. eine Analyse hinsichtlich eines notwendigen regulatorischen Anpassungsbedarf 

erfolgen.  

theoretisches 

Potenzial

technisches

Potenzial

praktisches

Potenzial
wirtschaftliches

Potenzial realisierbares

Potenzial

ú

Regulatorische 
Kompatibilität 
entscheidet über die 
Umsetzbarkeit eines 
Anwendungsfalls. 



 

 
 32 Labeling 

4 | Anwendungsfªlle der 

Blockchain-Technologie 

Das nachfolgende Kapitel bietet eine Übersicht über die im Projekt ermittelten 

Anwendungsfälle. Dabei wird aus Gründen der Umfänglichkeit hier auf eine detaillierte 

Analyse der Anwendungsfälle verzichtet. Es werden lediglich mögliche Anwendungsfälle 

kurz in Steckbrief-Form beschrieben sowie deren Potenzial und rechtliche Hürden 

qualitativ aufgezeigt. Dabei handelt es sich aufgrund der Fülle der Anwendungsfälle 

lediglich um eine erste pseudo-juristische Einschätzung. Eine detailliertere Bewertung war 

im Rahmen dieser Studie nicht möglich. Für ausgewählte Anwendungsfälle erfolgt im 

Anschluss noch eine detailliertere Analyse inklusive detaillierterer rechtlicher Einordnung. 

4.1 Labeling 

Im Kapitel ăLabelingò erfolgt eine Beschreibung aller mºglichen Anwendungsfªlle der 

Kennzeichnung von Energien. Dabei steht ein ăfollow-the-moneyò-Ansatz im 

Vordergrund, der aufgrund gesteigerter Transparenz entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette möglich wird.  

4.1.1 Labeling von Ökostrom 

 

Potenzial 

Bereits 69,3 % der Haushaltskunden beziehen Ökostrom oder es kommt für sie ein 

Wechsel in Frage /UBA-15 17/. Die Regulatorik zur Zertifizierung und Ausweisung von 

Strom aus erneuerbaren Energien erschwert es dem Letztverbraucher aktuell jedoch, 

tatsächlich nachzuvollziehen, woher der bezogene Strom stammt. Ein regionaler Bezug 

ist selten gegeben. Der Großteil der Zertifikate stammt heute aus skandinavischer 

Wasserkraft.  Der Zertifikatshandel und die Vergabe von Ökostrom-Siegeln sind aktuell 

tendenziell intransparent, umständlich und durch viele Akteure gekennzeichnet. 

Ausgestaltungsmöglichkeiten können daher in Form einer Prozessoptimierung (vgl. 

Abschnitt 4.1.2) als auch im P2P-Bereich liegen. In Frage für eine Teilnahme im Rahmen 

eines solchen Systems kommen erzeugungsseitig grundsätzlich alle EE-Anlagen und 
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Anwendungsfall: Labeling von Ökostrom

Mit der Blockchain-Technologie kann die Herkunft der

gelieferten Energie manipulationssicher und transparent

(auch P2P) dargestellt werden ïnicht nur über Zertifikate

sondern in relativer Echtzeit und gekoppelt an die

physikalische Lieferung. Dies geschieht durch ein digitales

Abbild einer Energiemenge sowie zusätzlicher Qualität auf

der Blockchain (z. B. Erzeugungsart und -ort).

Die BCT ermöglicht 
den Herkunfts-
nachweis in Echtzeit 
auch für kleine 
Energiemengen. 
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verbrauchsseitig alle privaten und gewerblichen Letztverbraucher. Das theoretische 

Potenzial ist daher als ăhochò einzustufen.  

Energierechtliche Hürden 

Die Möglichkeiten für das Labeling von Ökostrom beschränken sich heute nach § 78 EEG 

auf Anlagen, die keine Förderung nach § 19 oder § 50 EEG in Anspruch genommen haben 

/BMWI-23 14/. Der Anteil der ungeförderten Strommengen steigt durch das sukzessive 

Auslaufen der für 20 Jahre garantierten Einspeisevergütung stetig an /EEG-01 17/. Das 

Umweltbundesamt ist heute mit der Verwaltung und dem Betrieb des 

Herkunftsnachweisregisters beauftragt /UMWE-01 14/. Das Labeling von Ökostrom ist aus 

regulatorischer Sicht für nicht-EEG-Anlagen möglich, da eine direkte Ausweisung von 

geförderten Strommengen aus erneuerbaren Energien unter das 

Doppelvermarktungsverbot nach § 80 EEG fällt.  

4.1.2 EE-Zertifikathandel 

 

Potenzial 

Seit 2001 wurden im europäischen Handelsraum mehr als drei Milliarden (3.232 Millionen) 

1 MWh Zertifikate erstellt, von denen 2.859 Millionen bereits genutzt (entwertet) wurden. 

Im Jahr 2016 wurden mehr als 470 Millionen Zertifikate (entspricht 470 TWh) erstellt, von 

denen knapp 350 Millionen und somit 74 % mindestens einmal international gehandelt 

wurden. /AIB-01 17/. In Deutschland wurden 2016 insgesamt 92,2 TWh /UMWE-01 17/ 

erzeugter Strom mittels Zertifikaten als Ökostrom an Letztverbraucher weitergegeben. 

Die Anzahl der registrierten Teilnehmer im Herkunftsnachweisregister lag im Jahr 2016 

bei etwas über 1.830 Akteuren. Die Anzahl der registrierten Erzeugungsanlagen in 

Deutschland lag bei 751 mit insgesamt 13.375 MW installierter Leistung. /AIB-01 17/ Es ist 

jedoch zu erwarten, dass mit zunehmendem Auslaufen der EEG Förderungen vieler 

Erzeugungsanlagen sich diese Zahl merklich nach oben bewegen wird. 

Energierechtliche Hürden 

In der Erneuerbare-Energien-Verordnung (EEV) § 7 Abs. 1 wird explizit geregelt: ăDas 

Umweltbundesamt betreibt das Herkunftsnachweisregister nach § 79 Absatz 4 des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzesò. Dies schlieÇt den Betrieb durch mehrere Akteure 

(Knoten im Netzwerk) aus. Dem UBA unterliegt zudem nach § 7 Abs. 4 bei Einrichtung 
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Anwendungsfall: EE-Zertifikathandel

Mittels Blockchain kann Letztverbrauchern ein unmittel-

barer Nachweis über die zeitaufgelöste Herkunft ihres

Verbrauchs angeboten werden. Durch die Optimierung

bestehender Prozesse wie dem Herkunftsnachweisregister

kann so der Handel von Zertifikaten deutlich transparenter

gestaltet werden. Dies ermöglicht zudem einen

einheitlichen europaweiten Handel über eine Plattform zu

oder die Abbildung physikalischer Restriktionen.

Die BCT ermöglicht 
eine gemeinsame 
Handelsplattform 
unter der 
Berücksichtigung 
physikalischer 
Randbedingungen. 
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und Betrieb die Sicherstellung der erforderlichen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen bzgl. Sicherheit und Datenschutz unter Berücksichtigung von BSI Vorgaben. 

Nach § 7 Abs 3 muss das UBA u. a. Konten sperren können. Dies wäre in einer privaten 

Blockchain-Lösung realisierbar und ist demzufolge keine Hürde für die Technologie. 

Ein Hemmnis ist die Ausstellung, Anerkennung, Übertragung und Entwertung von 

Herkunftsnachweisen, die nach EEV auf eine juristische Person des Privatrechtes 

übertragen werden kann, solange diese gewissen Anforderungen entsprechen (u. a. 

fachliche Eignung, notwendige Ausstattung). In einem verteilten Netzwerk mit mehreren 

Akteuren, welche diese Aufgaben erfüllen würden, wäre dies ergo nicht umsetzbar, da es 

sich um mehrere statt nur eine juristische Person handeln würde.  

4.1.3 Regionalstromkonzepte 

 

Potenzial 

Die Auszeichnung von ăRegionalstromò bietet die Möglichkeit, die Akzeptanz für eine 

Energiewende vor Ort zu steigern /UBA-16 17/. 

Die potenzielle Zielgruppe eines solchen Angebots ist als Teilmenge der Interessenten für 

ăklassischenò ¥kostrom zu bezeichnen. Tendenziell bietet es die Mºglichkeit zum 

Nachweis von 100 % EE Strom (inkl. EEG-geförderter Anlagen).  

Energierechtliche Hürden 

Eine Hürde im bestehenden System ist das Regionalnachweisregister. Durch die 

Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung (HkRNDV) ist bereits ein 

System vorbereitet worden, welches das Umweltbundesamt für EEG-finanzierte Anlagen 

betreiben soll. Der Nachweis kann hier nach heutigem Stand jedoch nur für einen Umkreis 

von 50 km entwertet werden. Für alle Anlagen außerhalb der EEG-Förderung ist dies nicht 

anwendbar. /UBA-16 17/ Hier ist derzeit kein System vorhanden, welches einen regionalen 

Nachweis erbringt. Über eine Blockchain-Lösung ist dies ergo möglich. 

Prinzipiell könnten durch die genaue Regionalisierung von Erzeugungs- und 

Verbrauchsdaten im Rahmen einer Blockchain Herausforderungen beim Datenschutz 

bestehen, da die anlagenscharfe Erfassung der Erzeugungsleistung auf den 

wirtschaftlichen Betrieb rückschließen lassen könnte und es sich damit um schützenswerte 

Daten handelt. 
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Anwendungsfall: Regionalstromkonzepte

Mit der Blockchain-Technologie kann ein Energieversorger

seinen Kunden anbieten, die Herkunft der gelieferten

Energie manipulationssicher und transparent darzustellen ï

ohne eine Zertifizierungsstelle. Dadurch wird es u. a.

möglich, die genaue Herkunft (auf PLZ- oder Anlagen-

Ebene) darzustellen.

Mit der BCT kann ein 
fälschungssicherer 
Nachweis über die 
regionale Erzeugung 
auch für kleine 
Energiemengen 
erfolgen. 
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Nach EEV ăerrichtet und betreibt (das Umweltbundesamt) das Regionalnachweisregister 

nach § 79a Absatz 4 des Erneuerbare-Energien-Gesetzesò. Auch die weiteren in 

Abschnitt 4.1.2 dargestellten Anforderung in § 7 gelten für das Regionalnachweisregister. 

4.1.4 P2P-Stromhandel (C2C) 

 

Potenzial 

Das Potenzial für P2P-Stromhandel kann grundsätzlich als groß betrachtet werden. Die 

Ausgestaltungsformen sind vielfältig und ermöglichen (theoretisch) eine 

Disintermediation von Börsen, Brokern oder sogar Energieversorgern. Eine detaillierte 

Analyse erfolgt im Kapitel 5.2. 

Energierechtliche Hürden 

P2P-Handel steht vor einer Reihe rechtlicher Herausforderungen. Diese sind als sehr hoch 

anzusehen. Eine detaillierte Analyse erfolgt im Kapitel 5.2.3.2. 

4.1.5 P2P-Stromhandel (B2B) 

 

Potenzial 

Die Prozesse bei Börsen sind bereits stark digitalisiert. Die Anteile an Transaktionskosten 

sind verhältnismäßig gering. Im OTC-Handel hingegen führen geringe Standardisierung 

und viele verschiedene Akteure zu Inkonsistenzen und Herausforderungen in der 
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Anwendungsfall: P2P-Stromhandel (C2C)

Mittels der Blockchain-Technologie wird es möglich, dass

Erzeuger und Letztverbraucher direkt miteinander

Energiemengen handeln. Dabei ist eine Umsetzung für das

gesamte Energiesystem eine Herausforderung, da die

rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland dies nicht

zulassen. Ein Handel innerhalb eines Bilanzkreises im

Rahmen einer Mehrwertdienstleistung ist jedoch möglich.

Der Energieversorger spielt hier die Rolle eines

Dienstleisters und übernimmt u.a. die Rolle des BKV und

die Beschaffung von gesicherter Leistung.
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Anwendungsfall: P2P-Stromhandel (B2B)

Mittels der Blockchain-Technologie wird es möglich, dass

Erzeuger und Verbraucher direkt miteinander

Energiemengen handeln. Dies erfolgt heute im

Business-to-Business-Bereich über Börsen (EEX, EPEX)

oder Over-the-Counter (OTC). Die Blockchain-Technologie

kann sowohl den bilateralen Austausch im OTC-Handel

verbessern als auch grundsätzlich Börsensysteme

unterstützen oder ganz substituieren.

Die BCT ermöglicht 
P2P-Interaktion, 
Mikrotransaktionen 
und ein mögliches 
Marktsystem für post-
EEG-Anlagen. 

Mittels der BCT kann 
im B2B-Handel eine 
transparente, sichere 
und konsistente 
Abwicklung 
ermöglicht werden. 
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Abwicklung. Das Potenzial im OTC-Bereich kann daher als groß erachtet werden (Details 

siehe Kapitel 5.2). 

Energierechtliche Hürden 

Vor allem im OTC-Handel sind Prozesse nur teilweise durch sog. EFET-Rahmenverträge 

standarisiert. Eine Umsetzung ist daher grundsätzlich möglich. 

4.1.6 Netzverluste als variabler Bestandteil von NNE 

 

Potenzial 

Die Verlustleistung entsteht durch strom- und spannungsabhängige (= lastunabhängige) 

Verluste. Erstere berechnen sich mit P = R*I2 und sind dementsprechend quadratisch zur 

Stromstärke zunehmend. Die Netzverluste betragen ca. 5,5 - 6 % des 

Nettostromverbrauchs bzw. 26 TWh/a und entstehen v. a. durch den Ohmõschen 

Widerstand /BNETZA-01 17/. Der Referenzpreis für Verlustenergie beträgt 30,33 û/MWh 

im Jahr 2018. Somit entsprechen die Gesamtkosten für Verlustenergie aktuell ca. 

789 Mio. û. Bei Netzkosten von ca. 19 Mrd. û/Jahr /TUD-01 14/ entspricht dies ca. 4 % der 

Gesamtkosten. Aufgrund des geringen Anteils an den Gesamtkosten und der 

Notwendigkeit zur Überarbeitung der gesamten Netzentgeltsystematik ist das Potenzial 

eher als gering einzustufen. 

Energierechtliche Hürden 

Verlustenergie wird über die Erlösobergrenze (EOG) auf Netznutzungsentgelte (NNE) 

umgelegt (BK8-12-011). Es besteht hierfür kein separater Kostenanteil. Verlustenergie ist 

Teil der volatilen Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV (jährliche Anpassung). Eine untertägige 

Anpassung ist heute aufgrund der Anreizregulierung nicht möglich, da Netzentgelte für 

ein Jahr ex ante festgelegt werden und Schwankungen in den Erlösen jahres- und 

periodenübergreifend saldiert werden. 
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Anwendungsfall: Netzverluste als variabler Bestandteil von NNE

Anstatt Netzverluste pauschal auf alle angeschlossenen

Nutzer und deren Energieverbrauch ex ante aufzuteilen,

könnten diese mittels eines Blockchain-basierten zeitlich

aufgelösten Nachweis auf den aktuellen Verbrauch je nach

Netzbelastungssituation umgelegt werden.

Die BCT könnte die 
Netzauslastungen 
manipulationssicher 
dokumentieren. 
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4.1.7 Mieterstrommodelle 

 

Potenzial 

Ausgehend von den günstigsten wirtschaftlichen Bedingungen könnten dem 

Maximalpotenzial nach 1,5 Mio. Mieter in Mehrfamilienhäusern vom Mieterstrommodell 

profitieren /PROG-101 17/. Insgesamt könnten somit 10,3 TWh PV-Strom jährlich 

zusätzlich erzeugt werden /PROG-101 17/. Während das Potenzial für Mieterstrom 

grundsätzlich als sehr groß zu bewerten ist, ist für eine Durchführung keine Blockchain 

notwendig. Mieterstrommodelle sind bereits heute durch verschiedene Systeme 

umsetzbar. Diese umfassen: 

Á Abrechnung über einen Summenzähler  

Á Summenzähler mit registrierender Lastgangmessung (RLM)  

Á Sammelschienenmodell 

Á intelligente Messsysteme 

Eine Blockchain-Lösung kann ggf. jedoch den Abrechnungsaufwand durch 

Automatisierung reduzieren und allen Parteien diesen in Echtzeit transparent nachweisen. 

Der Anwendungsfall alleine weist somit aus Sicht der Blockchain-Technologie nur 

bedingtes Potenzial auf. 

Energierechtliche Hürden 

Für die Abrechnung über iMSys ist keine Blockchain notwendig. Durch den transparenten 

Charakter der Blockchain-Technologie können jedoch ð je nach Ausgestaltung ð 

Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes entstehen. 
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Anwendungsfall: Mieterstrommodelle

Die Blockchain-Technolgie ermöglicht im Rahmen eines

Mieterstromkonzepts eine transparentere Aufschlüsselung

der Verbrauchsmengen inklusive diskretem Zeitstempel.

Dies vereinfacht die Abrechnung. Auch kann eine

hausinterne Handelsplattform für den Handel mit

zugewiesenen EE-Anteilen P2P-Interaktion ermöglichen.

Die Blockchain schafft zudem Transparenz über die

Stromflüsse in Echtzeit.

Der Mehrwert der 
Blockchain in diesem 
Use Case ist als eher 
gering zu bewerten. 
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4.1.8 Speicher-Labeling 

 

Potenzial 

Ein Hemmnis für den wirtschaftlichen Einsatz von Speichertechnologien sind sogenannte 

Doppelbelastungen, die Speichersysteme aufgrund ihrer regulatorischen Einordnung als 

Erzeuger bei Ausspeicherung bzw. Letztverbraucher bei Einspeicherung betrifft. Diese 

wurden bereits sukzessive abgebaut und z. B. Befreiungstatbestände für Netzentgelte (§ 

118 Absatz 6 EnWG) bzw. für die EEG-Umlage (§ 61k Abs. 1 EEG 2017) geschaffen. 

/EEG-01 17/ Dennoch sind Doppelbelastungen weiterhin ein Hemmnis für den 

Speicherausbau (v. a. P2X). 

Ob sich Speichersysteme durchsetzen werden, hängt maßgeblich davon ab, ob 

regulatorische Anpassungen und weitere Kostensenkungen einen wirtschaftlichen Betrieb 

gewährleisten. Durch eine mögliche Mehrfachnutzung (z. B. in Form einer Strombank) 

von Speichern ergibt sich ein relativ hohes wirtschaftliches Potenzial, da sowohl 

Stillstandszeiten als auch Vermarktungspotenziale optimal ausgenutzt werden. 

Energierechtliche Hürden 

Voraussetzung für die Anwendung ist die regulatorische Anerkennung des 

Stromnachweises und regulatorische Anpassungen bzgl. der heute anfallenden 

Doppelbelastungen. Zudem ist die gemeinsame Nutzung von Quartierspeichern bei der 

Nutzung des öffentlichen Netzes weiterhin nicht wirtschaftlich konkurrenzfähig, da 

Netzentgelte bei der Durchleitung anfallen. Die rechtlichen Randbedingungen stellen 

sowohl eine Hürde als auch die Chance für den Anwendungsfall dar, da das geltende 

Recht auf die Existenz eines manipulationssicheren Nachweises angepasst werden kann. 
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Anwendungsfall: Speicher-Labeling

Durch ein Blockchain-basiertes Labeling von ein- und

ausgespeicherten kWh, wird eine gemeinschaftliche

Nutzung eines Groß-/Quartierspeichers ermöglicht. Da der

Speicherinhalt nicht mehr als "Graustrom" gekennzeichnet

werden muss, könnte ein solches Modell Einfluss auf

Umlagen und Abgaben haben. Somit wären

Quartierkonzepte (ähnlich einer "Strombank")

wirtschaftlicher umsetzbar.

Mittels BCT kann der 
Speicherbetrieb und -
zustand manipu-
lationssicher und 
transparent doku-
mentiert werden. 
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4.1.9 Regionale Direktvermarktung 

 

Potenzial 

Zur Quantifizierung des Potenzials sind weitreichende Systembetrachtungen notwendig, 

inwiefern regional erzeugter Strom im Umkreis von 4,5 km direkt vermarktet werden 

kann. Grundsätzlich ist das Potenzial jedoch als sehr hoch einzustufen, da durch den 

weiteren Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien die räumliche Nähe von Erzeugung 

und Verbrauch stetig sinkt. Durch die Möglichkeit, Stromsteuerbefreiung für regionale 

Direktvermarktung zu erhalten, ist das Potenzial für kostengünstigere Stromtarife sehr 

hoch. Es steigt mit zunehmender Anzahl an Anlagen die aus dem EEG herausfallen.  

Energierechtliche Hürden 

Die Regionale Direktvermarktung ermöglicht eine Steuerbefreiung für Anlagen < 2 MW 

nach § 9 StromStG. Die Anwendung der regionalen Direktvermarktung erfolgt nur auf 

nicht durch das EEG geförderte EE-Anlagen (seit EEG 2017), deren Storm in räumlicher 

Nähe (< 4,5 km) erzeugt und verbraucht wird. Im Jahr 2015 wurden die Hürden zur 

Anwendung der regionalen Direktvermarktung durch das Bundesfinanzministerium 

(BMF) stark angehoben. /BMF-01 15/. So sind dezentrale Anlagen, die zentral gesteuert 

werden (vgl. virtuelles Kraftwerk), nach § 12b Abs. 2 StromStV als eine technische Einheit 

zu sehen. Dies kann zu einer Überschreitung der 2 MW-Grenze führen. Ob die 

Blockchain-Technologie als Interaktionsplattform diesen Tatbestand erfüllt wurde im 

Rahmen dieser Studie nicht ermittelt. 

Eine weitere rechtliche Hürde, die die Blockchain-Technologie überwinden kann, ist die 

Tatsache, dass die Steuerbefreiung bei einer vollständigen Übertragung der regionalen 

Direktvermarktung auf einen Dritten nicht gewährt wird. Im Falle einer Blockchain-Lösung 

kann diese den Dritten substituieren und so eine Steuerbefreiung erleichtern. Eine 

rechtlich juristische Anerkennung ist noch nicht abschließend geklärt. 
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Anwendungsfall: Regionale Direktvermarktung

Regionale Direktvermarktung ist unter Vorgaben des

StromStG von der Stromsteuer befreit. Mittels der

Blockchain-Technologie kann lokal produzierter Strom

nachgewiesen und Steuern vermieden bzw. regionale

Direktvermarktung einfacher abgewickelt werden. So

können kleinere Anlagen bzw. private Endkunden

kostengünstiger in dieses Konzept integriert und deren

Erzeugung auf einer regionalen Plattform an beliebige

Verbraucher in räumlicher Nähe angeboten werden.

Die BCT kann den 
Nachweis über 
regionale Direkt-
vermarktung 
automatisiert 
darstellen.  
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4.1.10 Steuern und Abgaben von P2X 

 

Potenzial 

Grundsätzlich steigt die Zahl der installierten P2X-Anlagen mit steigendem Ausbau der 

erneuerbaren Energien. Im Jahr 2030 wird z. B. ein Elektrolysebedarf von 330 GW 

/DLR-01 17/ prognostiziert und ein Überschuss von 10-20 TWh/a aus Erneuerbaren 

Energien erwartet /BTU-01 16/, welche aufgrund der Steuern und Umlagen jedoch häufig 

nicht wirtschaftlich sind (vgl Abschnitt 4.1.8). Die Blockchain-Technologie kann hier den 

Nachweis über die Verwendung auch energieträgerübergreifend ermöglichen. Das 

Potenzial ist heute aufgrund der fehlenden P2X-Anlagen eher gering, soll jedoch im Laufe 

der kommenden Jahre sehr stark ansteigen. 

Energierechtliche Hürden 

Bislang sind P2X-Anlagen aufgrund von Steuern und Umlagen stark belastet. Eine 

Regelung zur Reduktion der Steuer- und Umlagenlast ist notwendig, um ein solches 

Konzept zu ermöglichen. Dies ist ein langwieriger vor allem politisch geprägter Prozess, 

welcher unabhängig von der Blockchain-Technologie ablaufen muss, um diese Technik 

zu ermöglichen. 

Ein Nachweis über die Verwendung von Energie über die Sektoren hinweg kann im 

Rahmen eines Labeling-Konzeptes mittels der Blockchain-Technologie jedoch 

grundsätzlich umgesetzt werden. Aufgrund der fehlenden Rechtslage ist hier derzeit 

keine spezifische Einschränkung vorhanden (außer ggf. Datenschutz etc.). 

4.1.11 Distanzabhängige Netzentgelte 

 

P2X
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Anwendungsfall: Labeling von P2X

Die Nutzung von Anlagen zur Umwandlung und

Speicherung elektrischer Energie in eine andere

Energieform (Gas, Wärme, Treibstoff, Chemikalien) wird

durch die hohe Last von Steuern und Abgaben erschwert.

Dies liegt u. a. an der intransparenten Weiterverwendung

der erzeugten Energieträger.

Durch die Blockchain-Technologie können Energieträger

entlang aller Wertschöpfungsstufen weiter verfolgt und

entsprechend Steuern und Abgaben angepasst werden, um

deren Anwendung attraktiver zu gestalten.
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Anwendungsfall: Distanzabhängige Netzentgelte

Nach Stromnetzentgeltverordnung werden Netzentgelte

zwar nach Netzgebiet und Spannungsebene der Abnahme

differenziert, nicht jedoch nach tatsächlich genutzten

Spannungsebenen oder Entfernung.

Durch die Blockchain-Technologie kann es möglich werden,

distanzabhängige Netzentgelte zu erheben und so lokale

Erzeugung sowie lokalen Verbrauch zu fördern.

Durch die BCT 
können Energie- und 
Stoffströme 
sektorübergreifend 
nachgewiesen 
werden. 
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Potenzial 

Potenziell sind für diesen Anwendungsfall alle Energieflüsse in Deutschland betroffen. Die 

Gesamtkosten von ÜN und VN betragen aktuell ca. 20 Mrd. û pro Jahr /TUD-01 14/. 

Hiervon verursacht das Übertragungsnetz ca. 20 % und das Verteilnetz ca. 80 % der 

Gesamtkosten. Die Netzkosten müssen weiterhin gedeckt werden; faktisch kommt es 

lediglich bei distanzabhängigen Netzentgelten zu einer Kostenumverteilung. Das 

Potenzial ist daher als gering einzustufen. Positiv wären gewisse Pull-Effekte für 

Verbraucher, in relative Nähe zu Erzeugungsanlagen zu ziehen, um teure Netzentgelte 

zu vermeiden. 

Energierechtliche Hürden 

Eine Herausforderung ist die Diskriminierungsfreiheit eines solchen Systems. Regionen 

mit geringer Eigenerzeugung oder geringem Potenzial für erneuerbare Energien werden 

durch distanzabhängige Netzentgelte grundsätzlich benachteiligt. Vorgaben von 

StromNEV und StromNZV verhindern heute eine Umsetzung. Eine vollständige 

Novellierung der Netzentgeltberechnung wäre für die Einführung erforderlich.  

Eine weitere Herausforderung ist, dass die Blockchain physikalische Lastflüsse nicht 

abbildet. Eine direkte Korrelation zwischen realen Lastflüssen und digitalen, in der 

Blockchain gehandelten Energiemengen, ist somit nicht gegeben. Der Nutzen einer 

solchen Lösung ist somit eher als gering einzustufen, da nur der bilanzielle Stromfluss 

abgebildet wird. 

4.1.12 Verwendungsbindung von Strom 

 

Potenzial 

Dieses Modell betrifft v. a. privat betriebene Erzeugungsanlagen und ermöglicht 

ăSolidarstromprodukteò. Finanzielle Vorteile entstehen nur für die Empfänger von 

günstigem Strom (vgl. soz. Einrichtungen), nicht jedoch für die Erzeuger. Daher handelt 

es sich um einen Anwendungsfall, dessen wirtschaftliches Potenzial eher gering ist, dem 

jedoch großes PR-Potenzial innewohnt. Gerade Prosumenten mit starkem sozialen 

Engagement könnten Interesse an einem solchen Produkt zeigen und so ihr politisches 

Engagement auch auf ihre Energieproduktion ausweiten.  
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Anwendungsfall: Verwendungsbindung von Strom

Die Blockchain bietet eine transparente Lösung, um

Energieerzeugern zu ermöglichen, den von ihnen

erzeugten Strom mit einer Verwendungsbindung zu

versehen. So können beispielsweise Privatpersonen

verhindern, dass die Waffenindustrie ihren Strom bezieht

oder dieser günstiger an soziale Einrichtungen (z. B.

Kindergärten) oder gemeinnützige Institutionen vergeben

wird.

Der Nachweis der 
Distanz einer 
Lieferung kann durch 
die Blockchain nur 
bilanziell abgebildet 
werden.  

Die BCT ermöglicht 
den transparenten 
Nachweis über die 
korrekte Abwicklung 
der Verwendungs-
bindung. 
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Energierechtliche Hürden 

Während die Schaffung günstiger Stromtarife für soziale Einrichtungen grundsätzlich 

möglich ist (auch ohne Blockchain) ist eine Diskriminierung z. B. von gewissen Branchen 

oder Privatpersonen grundsªtzlich schwierig umsetzbar (Verwendungsbindung: ăStrom 

darf nicht an die Waffenindustrie geliefert werdenò). Auch ein Nachweis im Sinne des 

Datenschutzes ist in einem solchen Modell schwierig. Nichtsdestotrotz ist es grundsätzlich 

denkbar, einen Tarif dieser Art anzubieten und z. B. die Belieferung von Regionen oder 

Kundengruppen im Sinne des Erzeugers zu unterlassen. Aufgrund des Tarifpluralismus 

haben alle Parteien weiterhin die Möglichkeit, sich Tarife ohne diese Einschränkungen zu 

suchen. Eine juristische Bewertung eines solchen Systems wird daher vor einer Umsetzung 

empfohlen. 

4.1.13 Herkunftsabhängige CO2-Abgabe 

 

Potenzial 

Das Potenzial dieses Anwendungsfalles ist schwer quantifizierbar. Grundsätzlich wären 

alle Erzeuger und Verbraucher von einer weitreichenden Umstellung des heutigen EEG-

Systems betroffen. Dies würde zu einer gezielteren Förderung von EE-Anlagen führen 

und die Verringerung von CO2-Emissionen unterstützen. 

Energierechtliche Hürden 

Die regulatorischen und rechtlichen Hürden bzgl. einer Umsetzung sind als sehr hoch zu 

bewerten, da die gesamte EEG-Systematik im Falle einer CO2-Abgabe geändert werden 

müsste. 
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Anwendungsfall: Herkunftsabhängige CO2-Abgabe

Im heutigen Energiesystem wird die EEG-Umlage nach

§ 60 Abs. 1 EEG erhoben und somit die fixe Vergütung

erneuerbarer Energien gewährleistet. Die EEG-Umlage ist

im Jahr 2018 pauschal mit 6,79 ct/kWh angesetzt und

beträgt ca. 23 % des Haushaltskundenpreises.

Mittels Blockchain-basierten Herkunftsnachweisen von

Energiemengen kann Endkunden eine individuelle CO2-

Umlage berechnet werden, womit z. B. Verbraucher von

erneuerbaren Energien einen Vorteil erhalten.

Mittels BCT wäre dies 
prinzipiell abbildbar, 
allerdings mit 
grundlegenden 
regulatorischen 
Umstellungen 
verbunden. 
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4.1.14 Erneuerbare Wärme in Fernwärmenetzen 

 

Potenzial 

Für den Nachweis von Erneuerbaren Energien in Fernwärmenetzen ist keine Blockchain 

erforderlich. Sie kann jedoch den Nachweis aufgrund gesteigerter Transparenz günstiger 

gestalten. Bei einer Integration in ein Blockchain-Labeling-System im elektrischen 

Energiesystem kann jedoch der Nachweis von in KWK-Anlagen verbrauchter Energien 

sowie Power-to-Heat-Energieflüssen über die Sektorgrenzen hinweg erfolgen. Auch 

können über die Blockchain etwaige Sensoren miteinander sicher kommunizieren und 

der Erzeugungs- und Verbrauchsmix direkt (in Echtzeit) und automatisiert ausgewiesen 

werden.  

Energierechtliche Hürden 

Ob ein Nachweis mit Hilfe der Blockchain-Technologie über ein sektorenübergreifendes 

Labeling-System anerkannt wird, ist bisher nicht ersichtlich.  

4.1.15 Eigenverbrauch durch Elektrofahrzeuge auf Distanz 

 

Potenzial 

Das Potenzial steigt mit dem Durchdringungsgrad von Elektrofahrzeugen und PV-

Anlagen. Das Konzept ist nicht alleine auf private Ladesäulen in räumlicher Nähe, sondern 

auch auf öffentliche Ladesäulen anwendbar. Eine Analyse von 16.080 Discountern und 

15.281 Supermärkten zeigt, dass die Entfernung zum nächsten Supermarkt/Discounter 

selbst in ländlichen Gemeinden unterhalb der gesetzlich definierten 4,5 km (vgl. 
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Anwendungsfall: Erneuerbare Wärme in Fernwärmenetzen

Das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)

verpflichtet Neubauten zur Nutzung von Erneuerbaren

Energien. Dies kann auch durch Fernwärme- oder

Fernkälte-Netze erfolgen, solange diese einen

Mindestanteil aus erneuerbaren Energien (z. B. 15 % PV,

30 % Biogas), Abwärme oder hocheffizienten KWK-

Anlagen aufweisen. Dafür ist ein Nachweis über Ursprung

und Qualität der Energie gegenüber den Behörden zu

erbringen. Dies könnte über ein (Blockchain)-Labeling-

System erfolgen, welches auch andere Sektoren abbildet.
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Anwendungsfall: Eigenverbrauch durch Elektrofahrzeuge auf Distanz

Durch das Blockchain-basierte Labeling von

Energiemengen in Echtzeit ist der Verbrauch von selbst

erzeugter elektrischer Energie durch Elektrofahrzeuge

auch auf Distanz möglich und somit ggf. auch an

öffentlichen Ladesäulen nachweisbar. Findet der Verbrauch

in relativer räumlicher Nähe zur PV-Anlage (s. § 9

StromStG), wie beispielsweise in einer Tiefgarage oder

Parkplätzen eines Quartiers statt, kann so auch die

Steuerbefreiung nachgewiesen und geltend gemacht

werden.

Der Nachweis von EE 
in Wärmenetzen kann 
durch die BCT 
transparent und 
manipulationssicher 
in nahezu Echtzeit 
erfolgen. 
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Stromsteuer) liegt /BBSR-05 15/. Im Falle von Berufspendlern steigen die 

durchschnittlichen Distanzen zum Arbeitsplatz und lagen 2016 bei ca. 17 km /ZEIT-01 17/. 

In letzteren Fällen kann jedoch trotzdem durch die Nutzung des Eigenverbrauchs auf die 

Anteile von ăErzeugung, Vertrieb und Margeò (ca. 21,5 %) im Strompreis verzichtet 

werden. Zudem bietet ein erzeugungsorientierter Verbrauch zur Abschöpfung dieser 

Preisvorteile auch Vorteile für das Stromnetz (abhängig von der Distanz und der 

dazugehörigen Netztopolgie). Neben dem rein informatorischen und emotionalen 

Mehrwert kann so auch ggf. ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen (v. a. nach dem 

Auslaufen der EEG-Vergütung). 

Energierechtliche Hürden 

Herausforderungen bestehen neben der Anerkennung der Blockchain-Daten auch im 

Doppelvermarktungsverbot. Heute wird im Falle der EEG-Förderung die Rückspeisung 

(Erzeugung ð Eigenverbrauch) bei privaten PV-Anlagen mit einem festen Betrag vergütet. 

Wenn dieses System nicht über die in der Blockchain vorhandenen Daten erweitert wird, 

(Rückspeisung ð Eigenverbrauch auf Distanz) liegt eine Doppelvermarktung vor. Dies ist 

nicht zulässig. 

  

Die BCT kann 
einwandfrei und 
manipulationssicher 
ohne ădouble 
spendingò den 
Eigenverbrauch 
nachweisen. 
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4.1.16 Supply Chain Management & Supervision 

 

Potenzial 

Das Potenzial ist branchenübergreifend als hoch einzustufen. In der Energiewirtschaft 

spielen physikalische Lieferketten jedoch bisher eine eher untergeordnete Rolle. Durch 

den steigenden Einsatz von Biokraftstoffen oder LNG kann der Bedarf jedoch langfristig 

steigen. Auch eine Anwendung auf Ersatzteile ist möglich. Die Kombination der Kenntnis 

¿ber den Lieferzeitpunkt einzelner Ersatzteile sowie ăpredictive maintenanceò (vgl. 

Abschnitt 4.7) ermöglicht ein besseres Workforce-Management. 

Energierechtliche Hürden 

Rechtliche Hürden sind nicht zu erkennen. 

4.2 Sharing Economy 

Im Nachfolgenden werden mögliche Blockchain-Anwendungsfälle im Kontext der 

Sharing Economy näher beschrieben. 

4.2.1 Asset Sharing 
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Anwendungsfall: Supply Chain Management & Supervision

Die Blockchain-Technologie kann einerseits dazu

eingesetzt werden, lange Lieferketten und Verarbeitungs-

prozesse entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu

überwachen und auch beim Eigentums- oder

Besitzübergang die Dokumentation manipulationssicher

abzuspeichern. So kann beispielsweise der Weg von Gas,

Kohle, LNG oder Biofuels verfolgt werden. Andererseits

kann durch die Kopplung an Sensoren und Messwerte

gewährleistet werden, dass gewisse Kriterien während der

Nutzung oder des Transportes eingehalten wurden.

B
e

s
c

h
re

ib
u

n
g

Anwendungsfall: Asset Sharing

Die Blockchain ermöglicht einen klaren Nachweis von ggf.

wechselnden Eigentumsverhältnissen. So können Nutzer

Anteile an Batteriespeichern oder PV-Anlagen erwerben

und auf die so generierte / gespeicherte Energiemenge

Vorteile durch Subventionen, bei Netzentgelten, Steuern

und Umlagen erhalten. Dies steigert die Möglichkeiten,

auch kleine Anteile zu erwerben und den lokalen Ausbau

Erneuerbarer Energien zu erleichtern. Durch eine breite

Bürgerbeteiligung kann zudem die Akzeptanz von

Neubauprojekten gesteigert werden.

Die BCT verbessert 
durch Transparenz 
und Manipulations-
sicherheit den 
Nachweis über lange 
Lieferketten. 



 

 
 46 Sharing Economy 

Potenzial 

Umfragen in Deutschland zeigen eine sehr große Zustimmung zu Sharing Modellen 

/PWC-03 15/. Etwa 80 % der Deutschen schließen eine Investition in erneuerbare 

Energien nicht aus /KORC-101 14/ und bereits 47 % der regenerativen Energieerzeugung 

sind heute bereits in privater Hand /TEC-01 16/. Private Investitionen fußen oft nicht rein 

auf wirtschaftlichen, sondern auf ökologischen und sozialen Aspekten /KORC-101 14/. Das 

Potenzial von Asset Sharing ist somit im Energiesystem als hoch zu bewerten. Die 

Blockchain kann zur Finanzierung, Abwicklung, Nachweis und Zusatzdienstleistungen 

(wie Versicherungen) genutzt werden. 

Energierechtliche Hürden 

Das Teilen von Erzeugungsanlagen oder anderen technischen Einheiten 

(Elektrofahrzeuge) ist grundsätzlich umsetzbar und wird heute bereits genutzt (vgl. 

Bürgerwindparks als Form der Finanzierung). Aktuell gibt es jedoch keine 

Gesetzesgrundlage f¿r Vorteile bei Steuern und Abgaben f¿r Strom aus ăgeteilten 

Anlagenò. Im Falle der rªumlichen Nªhe (< 4,5 km) gilt hier jedoch § 9 StromStG, wodurch 

eine Befreiung von der Stromsteuer möglich ist. Ob hier Anteile an der Erzeugungsanlage 

bereits als Eigenerzeugung gelten und inwiefern ein Besitzübergang (regelmäßiger 

Wechsel von Eigentumsverhältnissen durch Sharing), welcher mit einer Blockchain 

manipulationssicher dokumentiert wird, als Grundlage für die Reduktion der Steuer 

anrechenbar ist, kann in dieser Studie nicht bewertet werden. 

Ein typischer Einsatz von Sharing ist der Einsatz z. B. geteilter Energiespeichersysteme. 

Dies ist grundsªtzlich mºglich, wie die ăStrombankò der MVV zeigt. Die Wirtschaftlichkeit 

ist jedoch aufgrund der Steuer- und Umlagenlast sowie der Netzentgelte heute nicht 

erreichbar. /MVV-02 15/ 

Crowdfunding z. B. für Bürgerwindparks ist bereits heute möglich. Eine Herausforderung 

ist jedoch die Anerkennung von Kryptowährungen für das Crowdfunding sowie der 

steuerliche Umgang mit diesen digitalen Währungen.  

4.2.2 Carsharing mit Privatfahrzeugen 

 

Potenzial 

Im Jahr 2016 gab es bereits eine Million Nutzer von Car Sharing in Deutschland (= 50 % 

aller Carsharing-Fahrzeuge in Europa) /NTV-02 16/. Im Jahr 2021 werden ca. 2 Millionen 
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Anwendungsfall: Carsharing mit Privatfahrzeugen

Die Blockchain ermöglicht eine Zustandsdokumentation,

Verwaltung von Kautionen, Versicherungen, Tankkosten

sowie das Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage

auf einer verteilten Plattform. So können bestehende

Herausforderungen bei privatem Carsharing gelöst werden.

Die BCT könnte 
heutige notwendige 
Intermediäre wie 
AirBnB oder Uber 
ersetzen. 
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Nutzer von Car Sharing in Deutschland erwartet /NTV-02 16/. Nach aktuellen Studien 

lohnt sich Car Sharing bei einer Fahrleistung von < 7.500 km/Jahr /NTV-02 16/. In 

Deutschland gibt es heute ca. 45,8 Mio. PKW /KBA-02 18/. Grundsätzlich ist das Potenzial 

für privates Carsharing als hoch zu bewerten. 

Energierechtliche Hürden 

Privates Carsharing ist grundsätzlich zulässig. Eine Herausforderung stellt jedoch dar, dass 

bei häufigem Verleihen des privaten KFZ schnell eine gewerbliche Nutzung vorliegt und 

eine Anzeige des KFZ als ăSelbstfahrervermietfahrzeugò nach Ä 13 Fahrzeug-

Zulassungsverordnung notwendig ist. 

4.2.3 Nutzen statt Besitzen 

 

Potenzial 

Potenziale im Bereich von Solaranlagen, Hausspeichersystemen, Elektrofahrzeugen, 

Wallboxen und Haushaltsgeräten (vgl. Wasch-, Trocken-, Kaffeemaschinen) sind 

grundsätzlich gegeben. Hausspeicher und Elektrofahrzeuge sind große 

Wachstumsmärkte. Grundsätzlich gibt es bereits viele Ansätze für diese Form der 

Geschäftsmodelle.  

Energierechtliche Hürden 

Grundsätzlich sind die Konzepte rund um die ăCollaborative Consumptionò bereits in 

einigen Bereichen etabliert. Herausforderungen bestehen v. a. im Kontext der Messung 

und direkten Abrechnung sehr kleiner Energiemengen mittels eichrechtlich zulässiger 

Geräte. Während hierfür im Bereich der Elektromobilität bereits spezielle Vorgaben der 

Konformitätsbewertungsstellen existieren, ist dies für andere Bereiche (z. B. Weißware) 

noch nicht der Fall. 
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Anwendungsfall: Nutzen statt Besitzen

Das Konzept ĂNutzenstatt Besitzenñkann durch die

Blockchain transparent abgewickelt werden. Einerseits

können Mikrotransaktionen einzelner Anwendungen direkt

abgewickelt werden, andererseits können z. B. der

Ressourcenverbrauch der Anlagen transparent und

manipulationssicher dokumentiert werden.

Beispiel: Verkauf von Waschgängen statt einer Wasch-

maschine

Die BCT kann die 
Organisation von 
ăcollaborative 
consumptionò 
(Nutzen statt 
Besitzen) 
ermöglichen. 

Die BCT könnte 
aktuelle Anbieter wie 
drivy, tamyca und 
drivemycar obsolet 
machen. 
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4.2.4 Sharing von Wallboxen 

 

Potenzial 

Potenziell ist jeder Haushalt mit SchuKo-Stecker als private Ladesäule geeignet. Die 

Nachfrage ist heute jedoch noch sehr gering (ca. 34.000 Elektrofahrzeuge 2017) 

/KBA-04 17/. Das Unternehmen Motionwerk entwickelte bereits eine Lösung (Share & 

Charge) für das Sharing und die Abrechnung von Wallboxen /GARC-01 18/. Das 

Geschäftsmodell war jedoch nicht tragfähig und musste u. a. aufgrund technischer und 

wirtschaftlicher Gründe vorerst eingestellt werden. Nach eigenen Angaben waren 1.500 

Ladesäulen und über 1.000 Nutzer auf der Plattform registriert. Zahlen zur tatsächlichen 

Nutzung durch aktive Nutzer liegen nicht öffentlich vor. 

Das Potenzial für diese Anwendung steigt jedoch mit zunehmender Durchdringung von 

Elektrofahrzeugen. Das Marktpotenzial für Elektromobilität wird auf ca. 1/3 aller KFZ in 

der EU im Jahr 2030 geschätzt /SOMM-01 17/, /UB-173918/. 

Energierechtliche Hürden 

Aus rechtlicher Sicht ist, wie das Geschäftsmodell von Motionwerk zeigt, eine Umsetzung 

möglich.  
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Anwendungsfall: Sharing von Wallboxen

Um Privatpersonen die Möglichkeit zu bieten, ihre

Wallboxen öffentlich anzubieten, ist ein einheitliches

Abrechnungssystem und eine Plattform für P2P-Interaktion

mit hohen Sicherheitsanforderungen notwendig. Beides

kann durch die Blockchain-Technologie bereitgestellt

werden. So kann die auch mittelfristig noch überschaubare

Anzahl an öffentlichen Ladesäulen schnell erweitert

werden.

Share & Charge 
musste u. a. aufgrund 
der Nachteile der 
public Blockchain den 
Betrieb auf die EWF-
BCT ăTobalabaò 
umstellen. 

Die BCT ermöglicht 
die transparente 
Abrechnung geteilter 
Ladeinfrastruktur. 
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4.2.5 Energie-Community 

 

Der Begriff Energie-Community umfasst eine Reihe an Konzepten, v. a. aus dem 

Kapitel 4.1. So kann eine Energie-Community das Labeling von erzeugtem und 

verbrauchtem Strom innerhalb einer ăCommunityò sein. Auch ein P2P-Handel kann 

dementsprechend darin beinhaltet sein. Je nach Ausgestaltungsform kann der P2P-

Handel demnach mit dem Potenzial und den rechtlichen Hürden der jeweils 

implementierten Anwendungsfälle verglichen werden. 
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Blockchain-Plattform: Energie-Community

Unter dem Begriff ĂEnergie-Communityñkönnen (je nach

Anwender) alle Anwendungsfälle der Kennzeichnung und

des P2P-Handels zusammengefasst werden. Ziel ist dabei,

dem Kunden einen finanziellen oder rein informatorischen

Mehrwert zu bieten. Im Sinne einer Plattform können die

verschiedenen Anwendungsfälle verfügbar sein und vom

jeweiligen Anwender (Endkunde bzw. Kunde der

Whitelabel-Lösung) individuell zusammengestellt werden.

Bereits heute bieten 
Anbieter wie sonnen 
und buzzn 
unterschiedliche 
Communities an. 

Die BCT ermöglicht 
die transparente 
Organisation von 
Energieaustausch und 
ðhandel. 
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4.3 Systemdienstleistung & Flexibilität 

Nachfolgend werden Anwendungsfälle im Kontext von Systemdienstleistungen und 

Flexibilität näher beschrieben. 

4.3.1 Optimierung von Regelleistungsvorhaltung 

 

Die Dimensionierung der vorzuhaltenden Primärregelreserve für die 

Übertragungsnetzbetreiber erfolgt durch den Verband Europäischer Übertragungsnetz-

betreiber (ENTSO-E) und ist im Continental Europe Operation Handbook geregelt. Darin 

ist die im gesamten Gebiet vorzuhaltende Primärregelreserve mit 3.000 MW festgelegt. 

Dieser Wert resultiert aus der maximalen Größe von Kraftwerksblöcken im Gesamtgebiet 

von ca. 1.500 MW, da die ENTSO-E ein Ausregeln eines zeitlich sehr nah 

beieinanderliegenden Ausfalls zweier solcher Kraftwerksblöcke vorschreibt. Die 

vorzuhaltende Primärregelreserve von 3.000 MW wird anteilig auf die ÜNB der Länder, 

entsprechend dem Verhältnis der Erzeugung in deren Regelzone zur Gesamterzeugung 

im ENTSO-E Verbund, verteilt und jeweils für das Folgejahr festgelegt. Die PRL wird somit 

solidarisch erbracht und Regeln hierzu können nicht von einzelnen ÜNB verändert oder 

missachtet werden. /CONSENTEC-02 08/ Dadurch wird schnell ersichtlich, dass eine 

Optimierung bei der Vorhaltung der Primärregelreserve durch Echtzeitdaten mittels einer 

Blockchain nicht möglich ist, da in Zukunft beispielsweise in Frankreich weiterhin große 

Kraftwerksblöcke am Netz hängen und somit eine Dimensionierung der PRL von 

3.000 MW bestehen bleiben wird /DENA-02 14/. Das Potenzial des Anwendungsfalles ist 

sehr gering bei sehr großen regulatorischen Hürden. 
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Anwendungsfall: Optimierung von Regelleistung

Durch größere Transparenz in Erzeugung/Verbrauch auf

einer Blockchain-Plattform (in relativer Echtzeit) kann die

Vorhaltung von Regelleistung ggf. optimiert und dadurch

können Kosten gespart werden.

Die BCT kann in 
diesem Anwen-
dungsfall keinen 
echten Mehrwert 
generieren. 
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4.3.2 Bilanzkreisoptimierung 

 

Potenzial 

Durch Echtzeitdaten können Bilanzkreisverantwortliche bei Abweichungen 

Gegenmaßnahmen einleiten und die Bilanzkreistreue einhalten. Da durch 

Ausgleichsenergie jedoch auch Gewinne erzielt werden können und Bilanzabweichungen 

nicht pauschal pönalisiert sind ist das Potenzial eher gering. Für die Optimierung anhand 

von Live-Daten ist zudem keine Blockchain-Lösung notwendig. Durch die entstehende 

Transparenz kann jedoch grundsätzlich Aufwand im Nachweis gegenüber dem BIKO 

eingespart werden (siehe Abschnitt 4.3.3). 

Energierechtliche Hürden 

Eine rechtliche Hürde sind die heute in den Marktregeln für die Durchführung der 

Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) festgelegten Regeln sowie datenschutzrechtliche 

Herausforderungen. 

4.3.3 Optimierung der Bilanzkreisabrechnung 

 

Potenzial 

Das Potenzial liegt vor allem in der möglichen Reduktion der Zeitverzögerung des 

Abrechnungsprozesses (vgl. Abbildung 4-1) von 8 Wochen. 
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Anwendungsfall: Bilanzkreisoptimierung

Die auf einer Blockchain verfügbaren Live-Daten von

(kleinteiligen) Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen

ermöglicht es Bilanzkreisverantwortlichen (BKV), ihre

Bilanzkreisneutralität zu optimieren und dies gegenüber

dem Bilanzkoordinator (BIKO) nachzuweisen. Etwaig

anfallende Ausgleichsenergiezahlungen (reBAP) können so

eingespart werden. Das System kann auch direkt mit

Flexibilitätsmärkten gekoppelt werden oder die Bilanzkreise

unterschiedlicher BKV direkt auf der gemeinsamen

Blockchain konsolidieren (heute durch den BIKO).
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Anwendungsfall: Optimierung der Bilanzkreisabrechnung

Der Ausgleich und die Abrechnung von Bilanzkreisen ist ein

langwieriger Prozess, der in der Regel 8 Wochen in

Anspruch nimmt. Mittels Blockchain könnte dieser Prozess

optimiert werden. So könnten Bilanzkreisabweichungen

einheitlich dokumentiert, konsolidiert, saldiert und

schlussendlich mit der erbrachten Regelleistung verrechnet

werden.
Ausgleichsenergie

Die Transparenz der 
BCT vereinfacht die 
MaKo. Echtzeitdaten 
zur Optimierung sind 
ein positiver 
Nebeneffekt der 
Technologie. 
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Abbildung 4-1: Fristen Bilanzkreisabrechnung (Quelle: /BNETZA-01 09/) 

Damit der Bilanzkoordinator (BIKO) die Abrechnung erstellen kann, bekommt er von den 

Netzbetreibern die Bilanzkreissummenzeitreihen übermittelt, welche er zur Überprüfung 

und Abgleich an die Bilanzkreisverantwortlichen weiterleitet. Demnach sammelt der BIKO 

alle Bilanzkreisdaten der unterschiedlichen Marktpartner ein und stützt auf diesen Daten, 

welche zu 95 % Fremddaten sind, seine Abrechnung /TEN-02 15/. Einige dieser Daten 

benötigen einen Konsens und haben damit den Anspruch, dass sie von mehreren Parteien 

nach spezifizierten Regeln überprüft werden können. Insgesamt umfassen die vier 

Regelzonen in Deutschland mehr als 8.000 Bilanzkreise. /ÜNB-06 18/ 

Die Datenflüsse und Clearingphasen könnten über Smart Contracts automatisiert 

vollzogen werden und somit die einzelnen Prozesse optimieren und den Datenaustausch 

sowie die Abrechnung beschleunigen. Jedoch muss hier erwähnt werden, dass der 

Abrechnungsprozess bereits hochautomatisiert ist und alle Datenflüsse elektronisch und 

automatisch erfasst werden. Für den Datenaustausch wird das standardisierte Format 

EDIFACT verwendet /BDEW-20 13/. 

Auf Basis dieser Bewertung wird ersichtlich, dass das Potenzial v. a. in der zeitlichen 

Abwicklung liegt und aufgrund der bereits hohen Automatisierung im heutigen System 

eher überschaubar ist.  

Energierechtliche Hürden 

Eine rechtliche Hürde sind die heute in den Marktregeln für die Durchführung der 

Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS) festgelegten Regeln sowie datenschutzrechtliche 

Herausforderungen. 

Die BCT kann die 
komplexen Prozesse 
der Bilanzkreis-
abrechnung 
vereinfachen und 
automatisieren. 
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4.3.4 Abrechnung von Systemdienstleistungen 

 

Potenzial 

Durch den Einsatz der Blockchain-Technologie kann der Aufwand auf Seiten der ÜNB für 

die Überprüfung der ordnungsgemäßen Regelleistungserbringung und die Erstellung der 

Abrechnung reduziert werden. Die daraus resultierenden Kosteneinsparungen lassen sich 

nicht quantifizieren. Die Häufigkeit von Regelleistungsabrufen sowie die Anzahl von 

Anbietern lassen dennoch auf erhebliches Potenzial schließen. Primär- und 

Sekundärregelleistung werden nahezu ständig abgerufen, die Minutenreserve kam 2016 

ca. 5.300-mal zum Einsatz /BNETZA-01 17/. Aktuell sind 49 Anbieter für mindestens eine 

der drei Regelleistungsarten präqualifiziert /ÜNB-13 18/. 

Energierechtliche Hürden 

Die Vorschriften zur Regelleistungsvermarktung finden sich im Transmission Code der 

ÜNB /VDN-01 07/ sowie in den Rahmenverträgen, die ÜNB und Anbieter abschließen. Die 

Blockchain-Lösung muss in jedem Fall in die Rahmenverträge aufgenommen werden. 

Inwiefern Anpassungen des Transmission Codes notwendig sind, ist zu prüfen. Darüber 

hinaus muss die regulatorische Anerkennung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel 

und die Rückabwicklung von Verträgen bei Fehlern (vgl. die falsche Auslösung einer 

Zahlung durch einen Smart Contract) geklärt werden.  

4.3.5 Präqualifikation für Systemdienstleistungen 
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Anwendungsfall: Abrechnung von Systemdienstleistungen

Heute werden Systemdienstleistungen i. d. R. nicht auf ihre

Qualität hin überprüft. Durch die Blockchain-Technologie

können sowohl Abrufe dokumentiert als auch auf ihre

Qualität hin überprüft werden. Die Abrechnung erfolgt sofort

über eine ggf. gekoppelte Kryptowährung. So könnten auch

Einzelabrufe oder kleinere Anlagen direkt abgerechnet

werden.
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Anwendungsfall: Präqualifikation für Systemdienstleistungen

Für die Teilnahme z. B. am Regelleistungsmarkt müssen

Anlagen Mindestanforderungen erfüllen. U. a. muss ein

Beweis erbracht werden, dass den hohen Qualitäts-

anforderungen der Leistungserbringung entsprochen

werden kann (Doppelhöcker). Der Prozess der Anmeldung,

Prüfung und Zulassung ist zeitintensiv. Wird er

automatisiert über die Blockchain abgewickelt, kann er

direkt erfolgen und ggf. auch kleinere Anlagen einbinden.

Mittels BCT können 
Abruf und Erbringung 
von Regelleistung 
automatisiert 
nachgewiesen 
werden. 
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Potenzial 

Durch den automatisierten Vergleich von geplantem (sog. Baseline) und tatsächlichem 

Arbeitspunkt über eine Blockchain kann der Aufwand auf Seiten der ÜNB reduziert und 

somit die Präqualifikation beschleunigt werden. Allerdings wurde vor einigen Monaten 

das PQ-Portal (https://pq -portal.energy/) eingerichtet, welches bereits zu einer 

Verbesserung des Prozesses führte. Das Potenzial für weitere Verbesserungen durch eine 

Blockchain-Lösung wird daher als gering eingeschätzt. Zwar soll die Gültigkeit der 

Präqualifikation in Zukunft auf fünf Jahre beschränkt werden, ein erneuter Nachweis der 

Doppelhöckerkurve ist dann jedoch nicht zwingend notwendig /ÜNB-10 18/. 

Zusätzliches Potenzial kann sich ergeben, wenn zukünftig weitere Flexibilitätsmärkte 

entstehen. Denkbar wäre z. B. eine erfolgreiche Präqualifikation am Regelleistungsmarkt 

auch für die Teilnahme an dezentralen Flexibilitätsmärkten anzuerkennen. Über eine 

Blockchain-Lösung können die erforderlichen Daten den Beteiligten transparent und 

manipulationssicher zur Verfügung gestellt werden. Da diese Märkte jedoch bisher nur 

im Rahmen von Forschungsprojekten entwickelt werden ist das Potenzial heute noch 

gering. 

Energierechtliche Hürden 

Die gemeinsamen verbindlichen Anforderungen für die Präqualifikation sind im 

Transmission Code der ÜNB beschrieben. Darüber hinaus sind auf den Internetseiten der 

jeweiligen ÜNB deren spezifische Anforderungen veröffentlicht. Zusätzlich gibt die 

Bundesnetzagentur Marktregeln für die verschiedenen Regelleistungssegmente vor. In 

der Regel wird über die Bilanzkreisführung des BKV sichergestellt, dass ein Abruf von 

Regelleistung keinen Einfluss auf die Systembilanz zu einem späteren Zeitpunkt hat. Des 

Weiteren hat der Präqualifikant eine Bestätigungserklärung des Anschlussnetzbetreibers 

vorzulegen, mit der dieser bestätigt, dass die Regelleistung in seinem Netz transportiert 

werden kann. Um nun endgültig an den Ausschreibungen teilnehmen zu können, müssen 

die Anbieter mit den jeweiligen Bezieher-ÜNB einen Rahmenvertrag zur Vorhaltung und 

Erbringung von Regelenergie abschließen. Darin verpflichtet sich der Präqualifikant, alle 

im Zuge der Präqualifikation zugesicherten Leistungen zu erbringen. Ergänzend werden 

alle technischen, administrativen und operativen Randbedingungen in einem 

Rahmenvertrag geregelt. /BNE-01 16/ Eine Umsetzung mittels der Blockchain-

Technologie hätte in diesen Regelwerken weitreichende Änderungen zur Folge. 

4.3.6 Grenzübergreifende Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge 
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Anwendungsfall: Grenzübergreifende Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge

Durch die fehlende Standortbindung von Elektrofahrzeugen

ergibt sich prinzipiell auch die Möglichkeit, dass diese im

Fall von Grenzgängern Netz- und Systemdienstleistungen

in unterschiedlichen Ländern anbieten bzw. einen

Energietransport durchführen. Dabei wäre es durch eine

Blockchain-Umsetzung möglich, dass Elektrofahrzeuge

mittels virtueller Zählpunkte ihren Energieversorger /

Aggregator auch bspw. im Ausland als Anbieter nutzen.

PQ durch BCT kann 
interessant werden, 
wenn diese auf 
unterschiedlichen 
Märkten notwendig 
ist (vgl. regionale 
Flex-Märkte).  
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Potenzial 

Das Potenzial ist auf Grund der relativ geringen Anzahl an Grenzgängern sowie des 

geringen Anteils an Elektrofahrzeugen als gering einzustufen. /APG-01 18/, /UENB-04 16/ 

Der Use Case kann jedoch auch bei der Überschreitung von Netzgrenzen einen Mehrwert 

bieten. Dafür ist jedoch ein Roaming des Energievertrages notwendig (vgl. 

Abschnitt 4.9.2). 

Energierechtliche Hürden 

In der Regelzone angebotene RL muss prinzipiell auch dort erbracht werden 

/HERTZ-04 18/, es bestehen aber Kooperationen u. a. mit Belgien, Dänemark, den 

Niederlanden, Österreich, Frankreich und der Schweiz für die regelzonenübergreifende 

Erbringung von Regelleistung.  

4.3.7 Dezentrale Flexibilitätsmärkte 

 

Potenzial 

Als Flexibilität kommt angebotsseitig jede technische Einheit in Frage, die an das Netz der 

öffentlichen Versorgung angeschlossen ist und entweder aktiv oder passiv den Wirk- oder 

Blindleistungsbezug im Sinne des aktuellen Netzzustandes ändern kann. In Frage 

kommen Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Speicher, KWK-Anlagen, Industrie, GHD und 

erneuerbare Energien. Auf der Nachfrageseite sind Übertragungs- und 

Verteilnetzbetreiber ebenso langfristig aufgrund steigender Netzbelastungen an der 

Akquise von Flexibilität interessiert wie auch Bilanzkreisverantwortliche aufgrund der 

Bilanzkreistreue. Aufgrund der mangelnden Transparenz hinsichtlich des 

regelzonenübergreifenden einheitlichen Bilanzausgleichsenergiepreises (reBAP), welcher 

auch Erlöse ermöglicht, ist eine Nutzung durch BKV jedoch tendenziell unwahrscheinlich. 

Energierechtliche Hürden 

Die Akquise von nicht frequenzgebundenen Hilfsdienstleistungen über 

Flexibilitätsplattformen ist bisher auf Verteilnetzebene nicht verfügbar, aus rechtlicher 

Sicht jedoch umsetzbar. Hürden entstehen v. a. in der Anreizregulierung und der 

fehlenden Incentivierung für Netzbetreiber, operative Kosten zu nutzen. Diese sind nach 

ARegV aufwandsgleiche Kosten, welche nach StromNEV jedoch noch keine Kostenstelle 

im heutigen System haben. Diesbezüglich sind Anpassungen im Regulierungsrahmen 

notwendig. 
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Anwendungsfall: Dezentrale Flexibilitätsmärkte

In einem Energiesystem mit steigender Durchdringung

erneuerbarer Energien steigen auch die Netzbelastungen.

Diese können durch Flexibilitäten ausgeglichen werden,

welche ihre Erzeugung/Verbrauch adaptiv an die

Netzsituation anpassen.

Die Blockchain kann eine transparente, aber anonymisierte

Plattform darstellen, auf der die notwendigen Prozesse

abgebildet werden. Dies kann von der Datenerhebung,

Matching von Angebot und Nachfrage bis hin zur

Abrechnung, Dokumentation und Reporting erfolgen.

Wie viele Plattformen 
es geben wird und 
wer diese betreibt ist 
bis heute nicht 
abschließend geklärt.  

Der Einsatz der BCT 
bietet die trans-
parente Darstellung 
einzelner Plattform-
Prozesse und wird 
bereits diskutiert. 

Die BCT kann diese 
Prozesse manipula-
tionssicher und 
transparent abbilden. 
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Die SINTEG-Projekte (u. a. C/sells und enera) beschäftigen sich mit dem Design solcher 

Plattformen ohne Blockchain /BMWI-119 17/, /FFE-32 18/, /EPEX-01 18/. Sicherheit, 

Datenschutz, Prozesse und Verantwortliche sind in den bisherigen Konzepten noch nicht 

abschließend definiert. 

4.3.8 Flexibilität in der Industrie 

 

Potenzial 

Das Potenzial für Lastverschiebung liegt in stromintensiven Verfahren bei + 2.400 MW 

sowie - 530 MW (bei Abruf von 1h). Im Falle von Querschnittsprozessen liegt das 

Verschiebepotenzial bei + 1.180 MW und - 630 MW (bei Abruf von 1 h) /GRUB-01 17/. 

Jedoch korrelieren Netzengpässe und Industrieschwerpunkte heute nicht. Die Abrufdauer 

und ðHäufigkeit sind sehr stark limitiert. Ein Hemmnis für viele Unternehmen ist das 

Offenlegen von Informationen, die Rückschlüsse auf Produktionsmengen etc. geben. Eine 

Blockchain mit den notwendigen technischen Eigenschaften (vgl. Ring-Signaturen oder 

zk-Proofs) kann hier die notwendige Anonymisierung bieten, um die Einstiegshürde zu 

senken. 

Energierechtliche Hürden 

Die Beschaffung von nicht frequenzgebundenen Hilfsdienstleistungen (= Flexibilität) auf 

Verteilnetzebene ist grundsätzlich möglich (vgl. 4.3.7) und wird in Zukunft gestärkt. 

Derzeit fehlen jedoch u. a. Regelungen bzgl. der Kostenanerkennung. 

4.3.9 Abrechnung steuerbarer Verbraucher (DSM) 
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Anwendungsfall: Flexibilität in der Industrie

Sowohl in Querschnittstechnologien (z.B. Pumpen,

Kompressoren, Belüftung, Beleuchtung) als auch in

stromintensiven Prozessen in der Industrie liegen große

Flexibilitätspotenziale. Das Anbieten dieser Potenziale ist

jedoch mit dem Offenlegen von Informationen verbunden,

welche häufig auf Produktionsmengen und Auftragslage

rückschließen lassen. Diese sensiblen Informationen

können durch die Blockchain anonymisiert abgebildet

werden.
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Anwendungsfall: Abrechnung steuerbarer Verbraucher (DSM)

Die Steuerung flexibler, steuerbarer Verbraucher z.B. in

Haushalten oder Industriebetrieben kann statt über

Rundsteuertechnik oder intelligente Messsysteme mit

Steuerbox/CLS auch über die Blockchain erfolgen. Diese

kann einerseits als Steuerungselement für Demand Side

Management und andererseits für die Abrechnung

eingesetzt werden.

Der USP der BCT 
hierbei ist primär die 
anonymisierte 
Angebotserstellung. 
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Potenzial 

Das Potenzial von Demand Side Management in Haushalten (Kühlschränke, 

Waschmaschinen etc.) ist in der Regel eher gering und nur stochastisch. 

Energierechtliche Hürden 

Herausforderungen bestehen v. a. im Kontext der Messung und direkten Abrechnung 

sehr kleiner Energiemengen mittels eichrechtlich zulässiger Geräte. Während hierfür im 

Bereich der Elektromobilität bereits spezielle Vorgaben der 

Konformitätsbewertungsstellen existieren, ist dies für andere Bereiche (z. B. Weißware) 

noch nicht der Fall. Eine exakte Bestimmung der tatsächlich erbrachten Flexibilität ist 

daher grundsätzlich eine Herausforderung. 

4.3.10 Handel von EFZ-Ladeleistung 

 

Potenzial 

Das Potenzial ist heute aufgrund geringer EFZ-Durchdringungen eher gering. In den 

kommenden Jahren werden jedoch sowohl die Zahl der Elektrofahrzeuge als auch deren 

Ladeleistung und Kapazitäten steigen. Gerade an öffentlichen Parkplätzen mit vielen 

Ladesäulen werden in Zukunft Engpässe durch die Ladeleistung von Elektromobilen 

erwartet. Dies kann zu hohen Leistungspreisen für den Anschlussnehmer oder zu 

Netzengpässen für Verteilnetzbetreiber führen. Das EU-Winterpaket sieht mind. 1 

Parkplatz mit Ladepunkt und jeden 5. Parkplatz mit Leerverrohrung für 

Nichtwohngebäude (> 10 Parkplätzen) vor (Anpassung Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (2010/31/EU)) /BSGU-01 15/, /EU-07 10/. 

Energierechtliche Hürden 

Eine Umsetzung hinter dem Netzverknüpfungspunkt zur Reduktion der 

Betriebsmittelauslastung eigener Betriebsmittel des Anschlussnehmers ist möglich. Dies 

ist v. a. in Parkplätzen, Parkhäusern oder Wohnquartieren eine Option. Ladesäulen mit 

hoher Gleichzeitigkeit im Verteilnetz (direkt angeschlossen) stehen vor den 

Herausforderungen des regulierten Umfeldes. Hier werden Lösungen wie eine Quote 

bereits politisch diskutiert, wenngleich noch keine klare Lösung regulatorisch definiert ist. 

Anreize für Netzbetreiber zur Nutzung dieser technischen Lösungen sind derzeit in der 

Anreizregulierung nicht gegeben. /STROMNEV-01 07/ 
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Anwendungsfall: Handel von Elektrofahrzeug-Ladeleistung

Die Ladeleistungen von Elektromobilen können sehr hoch

sein und stellen gerade bei räumlicher Nähe (vgl.

Wohnquartiere, Parkhäuser oder Parkplätze) von Lade-

punkten zueinander ein erhebliches Problem für die lokale

Netzinfrastruktur dar. Dies kann zu Netzengpässen auf

Seiten der Verteilnetzbetreiber führen oder zu sehr hohen

Leistungspreisen auf Seiten der Anschlussnehmer. Eine

Lösung ist der automatisierte Handel der verfügbaren

Ladeleistung zwischen den Fahrzeugen zum besseren

Spitzenlastmanagement mittels der Blockchain.

Der USP der BCT ist 
die direkte, P2P- 
Interaktion und ggf. 
die direkte 
Abrechnung. 

Die BCT ermöglicht 
die Übertragung und 
Dokumentation von 
Steuerbefehlen. 
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4.3.11 Handel von Leistung im Quartier 

 

Potenzial 

Heute ist das Potenzial aufgrund geringer Durchdringungen steuerbarer 

Erzeuger/Verbraucher eher gering. Gerade in Kombination mit Elektrofahrzeugen, 

Wärmepumpen, BHKW, Photovoltaik und Speichersystemen im privaten Sektor 

(Wohnquartier) zur Reduktion der Spitzenlast ist Potenzial vorhanden.  

Energierechtliche Hürden 

Im privaten Sektor hinter dem Netzverknüpfungspunkt ist dieser Anwendungsfall 

grundsätzlich möglich. Dies gilt allerdings nur, falls dies außerhalb des öffentlichen Netzes 

geschieht.  

4.4 Partizipation 

Im Nachfolgenden werden Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie skizziert, deren 

Anwendung die Möglichkeiten zur Partizipation am Energiesystem aktiv steigern können. 

4.4.1 DAO für Leitungsvorhaben 

 

Potenzial 

Die Diskussion um die Notwendigkeit und den Verlauf von Trassen erzeugen Mehrkosten 

bei den Großbauvorhaben. Dabei beträgt die Kommunikation jedoch lediglich wenige 
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Anwendungsfall: Handel von Leistung im Quartier

Quartierslösungen v. a. mit hohem Eigenversorgungsgrad

leiden häufig an starken Schwankungen von Erzeugung

und Verbrauch. Häufig ist das Quartier der

Netzanschlusspunkt, sodass die Residuallast aus dem

Netz der öffentlichen Versorgung bezogen werden muss.

Dies kann zu Netzengpässen auf Seiten der Verteilnetz-

betreiber führen oder zu sehr hohen Leistungspreisen auf

Seiten der Anschlussnehmer. Eine Lösung ist der

automatisierte Handel der verfügbaren Leistung im Quartier

zum besseren Spitzenlastmanagement mittels Blockchain.
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Anwendungsfall: DAO für Leitungsvorhaben

Der Ausbau des (Übertragungs-)Netzes stößt häufig auf

Widerstand in der Bevölkerung. Übertragungsnetzbetreiber

setzen daher vor allem auf Transparenz und Partizipation,

um Widerständen zu begegnen. Es wäre denkbar,

Infrastrukturvorhaben mit Hilfe der Blockchain in Form einer

Decentralised Autonomous Organizations (DAO)

basisdemokratisch zu organisieren und gleichzeitig weitere

Finanzierungsmöglichkeiten zu bieten.

Die FfE führte in /FFE-
09 17/ bereits 
ausführliche 
Untersuchungen zur 
Akzeptanz von 
Netzausbau durch. 

Die BCT kann eine 
Plattform für den 
transparenten Handel 
von Leistung bieten. 



 

Partizipation 59 

Prozentpunkte der Gesamtkosten. In früheren Projekten führte mangelnde Transparenz 

bei der Korridorfindung zu Widerstand in der Bevölkerung. Die Blockchain-Technologie 

kann hier ansetzen, um dezentral, mehrheitsbasiert und basisdemokratisch gewisse 

Trassenkorridore festzulegen oder Entscheidungen diesbezüglich zu treffen. Dies kann 

die Akzeptanz steigern und Kosteneinsparungen durch Transparenz und gesteigertes 

Vertrauen zur Folge haben. Denkbar ist zudem eine transparente Organisation von 

Ausgleichszahlungen zu integrieren. Mehr Mitbestimmung durch DAO verlängert jedoch 

die Abstimmungsprozesse. Das Potenzial ist daher eher gering. 

Energierechtliche Hürden 

Bisher gibt es keine Regelungen bzgl. des Einsatzes von Blockchain als 

basisdemokratische Plattform. Zur Steigerung der Transparenz werden bereits Web-

Plattformen eingesetzt, um die Akzeptanz zu steigern. 

4.4.2 ICO als Instrument zur Markteinführung 

 

Potenzial 

Weltweit wurden ca. 3,2 Mrd. US $ durch ICO emittiert (Stand November 2017). Prinzipiell 

kann durch einen ICO-Ansatz der Verwaltungsaufwand reduziert sowie durch geringere 

Einstiegshürden und einen durchgehenden Zugang (24/7) die Teilnahmebereitschaft 

erhöht werden. Die Teilnahme beschränkt sich bei derzeitigen ICOs allerdings v. a. auf 

sog. ăearly adopterò von Kryptowªhrungen und keine reprªsentative Bevºlkerungsschicht. 

Die Teilnahme an ICO begründet sich hªufig durch ăFear of missing outò (FOMO) statt 

Interesse an den Projekten. Im Gegensatz zur klassischen Marktforschung ist keine 

spezifische Zielgruppe wählbar. Das Potenzial ist daher eher gering. 

Energierechtliche Hürden 

Die Durchführung von Initial Coin Offerings in Deutschland ist rechtmäßig möglich, aber 

steuerlich relativ herausfordernd /CMS-01 17/. Grundsätzlich ist der Umgang mit ICO in 

Deutschland noch nicht klar geregelt. Nach /BFRF-01 17/ sind je nach Ausgestaltung der 

ICO ggf. Genehmigungen nach KWG, KAGB, ZAG oder VAG notwendig, die eine 

Durchführung erschweren. 
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Anwendungsfall: ICO als Instrument zur Markteinführung

Die Bewertung von neuen und innovativen (häufig

riskanten) Geschäftsmodellen ist ein langwieriger Prozess.

Häufig ist dieser mit Marktforschung und Umfragen

verbunden. Stattdessen kann der Kurs bzw. der Erfolg

einer ICO als Gradmesser genutzt werden, ob ein

potenzielles Geschäftsmodell auf Interesse stößt oder

nicht.

ICO

Nur wenige ICO sind 
tatsächlich 
erfolgreich. 

Mittels BCT steht ein 
neues Finanzierungs-
werkzeug zur 
Verfügung. 
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4.4.3 Prediction Markets 

 

Potenzial 

Das Potenzial ist nicht quantifizierbar, da dies vom jeweiligen Anwendungsfall dieser 

speziellen Form der Prognose abhängt. Eine Steigerung von Prognosegüten durch 

ăprediction marketsò ist teils signifikant /HEDT-01 11/. Der Einsatz ist v. a. auch 

betriebsintern sinnvoll, wobei hier keine Blockchain notwendig ist. 

Energierechtliche Hürden 

Prognosemärkte werden bereits ohne Blockchain in anderen Branchen eingesetzt. Der 

Umgang mit Kryptowährungen in Deutschland ist jedoch grundsätzlich möglich. 

4.4.4 Anreizmodell für Energieeffizienzmaßnahmen 

 

Potenzial 

Das Potenzial ist nach aktuellen Rahmenbedingungen relativ begrenzt, da es sich in erster 

Linie um eine freiwillige Mehrwertdienstleistung von Seiten des Energieversorgers 

handelt. Ähnliche Konzepte ohne Blockchain werden bereits vereinzelt durchgeführt. Im 

Falle einer rechtlichen Verpflichtung oder einheitlichen, standardisierten Vorgaben 

könnte eine dezentral organisierte Plattform auf Blockchain-Basis sinnvoll sein, dies läge 

allerdings nicht unbedingt im Verantwortungsbereich einzelner Versorger. 
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Anwendungsfall: Prediction Markets

Die Prognose zukünftiger Ereignisse ist häufig nur mittels

komplexer Modelle oder großangelegen Umfragen möglich.

Studien zeigen, dass Umfrageergebnisse besser sind,

wenn die Personen auf das Ergebnis eine Art ĂWetteñ

eingehen. Diese Prediction Markets können auf

Blockchain-Basis funktionieren und eine Vielzahl an

energiewirtschaftlichen Prognosen verbessern. Zur

Anwendung kommen Prediction Markets schon bei der

Vorhersage von Wahlen, Börsenwerten, Umsatzzahlen

oder Gesetzgebungsverfahren.
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Anwendungsfall: Anreizmodell für Energieeffizienzmaßnahmen

Um Anreize zur Energieeinsparung und Effizienz zu bieten,

können über Online-Portale sowohl Informationen zu

Energieverbrauch und möglichen Energieeffizienz-

maßnahmen präsentiert als auch ein direktes Belohnungs-

system für Energiekunden angeboten werden.

Ein Portal mit Belohnungssystem auf Blockchain-Basis

ermöglicht eine transparente Erfassung und Allokation von

Effizienzsteigerungen und zugehörigen Prämien. Dies kann

herstellerübergreifend auch als staatliches Anreizprogramm

angelegt und ggf. automatisiert werden.

Die Blockchain-
Plattform Augur kann 
für Prediciton Markets 
genutzt werden. 

Durch die BCT 
können Regeln und 
die Abwicklung 
transparent hinterlegt 
und automatisiert 
ausgeführt werden. 
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Energierechtliche Hürden 

Da es bereits vergleichbare, bestehende Plattformen gibt, stehen einer Umsetzung mittels 

Blockchain, insofern die Anforderungen aus dem Datenschutz eingehalten werden, keine 

wesentlichen rechtlichen Hürden entgegen. 

4.5 Kryptowährungen 

Im Nachfolgenden werden potenzielle Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie 

diskutiert, welche primär auf der Nutzung von Kryptowährungen aufbauen. 

4.5.1 Whitehacking-Anreiz mit Preisgeld 

 

Potenzial 

Vor allem dezentrale Anlagen (vgl. Windenergie) weisen teils signifikante 

Sicherheitslücken auf. Häufig sind Anlagen unter Shodan.io zu finden und nicht durch 

Passwörter oder durch Standard-Passwörter gesichert /NEEF-01 17/. Das Auslesen von 

Daten v. a. aus alten Anlagen ist sehr einfach möglich /NEEF-01 17/. Es existieren ca. 

28.000 Windenergieanlagen in Deutschland (2017) mit 48 GW Leistung /BMWI-04 18/. 

Der Anteil EE in Deutschland soll auf 80 % im Jahr 2050 steigen /BMWI-04 18/. Prinzipiell 

ist der Einsatz eines Whitehacking-Anreizes für alle Anlagen möglich. Das Potenzial ist 

grundsätzlich gegeben. 

Energierechtliche Hürden 

Bisher existieren keine Vorschriften bzgl. Absicherung von Webportalen von einzelnen 

Anlagen. Erst Anlagen zur Energieerzeugung ab 420 MW sind kritische Infrastruktur und 

müssen nach den Vorgaben des BSI abgesichert werden /NEEF-01 17/. Ein Whitehacking-

Anreiz ist prinzipiell möglich, wenngleich der steuerliche Umgang nicht abschließend 

geregelt ist. 
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Anwendungsfall: Whitehacking-Anreiz mit Preisgeld

Die für die Steuerung und Überwachung von

Kraftwerksanlagen und Netzbetriebsmitteln eingesetzte

Software weist häufig Schwachstellen und

Sicherheitslücken auf, die oftmals nicht oder zu spät

erkannt werden. Mittels Kryptowährungen können anonyme

Preisgelder auf das Finden solcher Sicherheitslücken

ausgelobt werden. Somit kann ein Anreiz für sog.

ĂWhitehackerñgeschaffen werden, diese Lücken zu finden

und zu melden. Die Abrechnung erfolgt anonym.

Die BCT bietet hier 
insbesondere 
Anonymität der 
Zahlungsempfänger. 
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4.5.2 Kommunalwährungen 

 

Potenzial 

Nach /SACK-01 16/ existieren bereits in 46 deutschen Regionen Regionalwährungen. 

Zentralbanken unterstützen den Ansatz und die Anzahl dieser Systeme ist grundsätzlich 

steigend. Beispiel Chiemgau: 3,1 Mio. û wurden in Form der Regionalwªhrung f¿r Waren 

und Dienstleistungen (2014) bezahlt. Die Währung wird von ca. 3.000 Kunden und 600 

Geschäften genutzt. Das Potenzial ist demnach grundsätzlich groß, da viele Gemeinden 

durch Kommunale Währungen die regionale Wertschöpfung und Identität steigern 

können. Eine Kopplung zu vielen Anwendungsfällen mit Kryptowährungs-Bezug oder 

bezüglich regionaler Energiedienstleistungen ist zudem auch möglich. So können 

beispielsweise regionale Tokens für die Nutzung von regionalem Ökostrom ausgegeben 

werden, die wiederum Vorteile im Einzelhandel oder in öffentlichen Einrichtungen 

bringen. 

Rechtliche Hürden 

Grundsätzlich sind Regionalwährungen einsetzbar. Inwiefern dies auch auf 

Kryptowährungen zutrifft ist nicht abschließend geklärt. 

4.5.3 Mining von Kryptowährungen mit Überschüssen 

 

Potenzial 

Abgeregelte Energiemengen entstehen heute v. a. in Schleswig-Holstein durch Engpässe 

im Übertragungsnetz. Aktuelle Mining Farmern (die meist in China oder Island sitzen) 
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Anwendungsfall: Kommunalwährungen

Bereits heute werden kommunale Währungen eingesetzt,

um die lokale Wertschöpfung zu steigern. In Zukunft

können diese Währungen auch digital als Kryptowährungen

ausgegeben und somit mit Energiedienstleistungen

verknüpft werden. Dies steigert z. B. die Bereitschaft, lokal

Energiedienstleistungen anzubieten (z. B. mittels Elektro-

fahrzeug an einer öffentlichen Ladesäule). Als Anreiz kann

eine Kommunalwährung dienen, die später in lokalen

Geschäften z. B. als Zahlungsmittel akzeptiert werden.

Ort
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Anwendungsfall: Mining von Kryptowährungen mit Überschüssen

Der Zubau Erneuerbarer Energien führt zu einer

steigenden Netzbelastung in allen Netzebenen. Während

herkömmlich u. a. mittels Einspeisemanagement bzw.

§ 14a EnWG Maßnahmen diese Engpässe behoben

werden, könnte dies auch mit Serveranlagen vor Ort

passieren, die statt der Abregelung von EE-Anlagen, diese

für das Mining von Kryptowährungen nutzen.

Die kostengünstige 
und open-source BCT 
ermöglicht den 
einfachen Einsatz im 
kommunalen Umfeld 
als digitale Währung. 

Die Vergütung von 
Mining kann als 
alternative Erlös-
möglichkeit nach 
Auslaufen der EEG-
Förderung genutzt 
werden. 
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rechnen bei Strompreisen zwischen 0,02 - 0,05 US$/kWh. Bei durchschnittlichen 

Stromkosten von 0,27 û/kWh in Deutschland müsste für die Konkurrenzfähigkeit 

ca. ¾ der Zeit Strom kostenlos zur Verfügung stehen. Dies zeigt, dass aus Kostengründen 

ein Mining mit Überschüssen nicht mit internationalen Wettbewerbern konkurrieren kann, 

positive Deckungsbeiträge jedoch prinzipiell möglich sind. 

Rechtliche Hürden 

Mining ist grundsätzlich in Deutschland möglich. 

4.5.4 Mining mit vor Ort erzeugtem Strom 

 

Potenzial 

Es existieren bereits Anbieter für das Mining von vor Ort erzeugtem Strom (vgl. Blockchain 

Power Unit). Diese werben u. a. damit, dass ăErzeugungsanlagen durch den Verkauf von 

Strom und zusätzlicher Rechenleistung der BPU weiterhin profitabel betrieben werdenò 

können /BPU-01 18/. 

Für erzeugten Strom, der auf einem Kraftwerksgelände eigenverbraucht wird, fallen keine 

bzw. geringere Steuern und Umlagen an. Durch diese günstigen Stromkosten kann 

Mining auch in Mitteleuropa lukrativ sein. Zudem könnte dies speziell zu Zeiten mit 

besonders niedrigen Börsenpreisen durchgeführt werden. Das System funktioniert nur, 

solange Proof-of-Work der eingesetzte Konsens-Mechanismus ist. 

Rechtliche Hürden 

Mining ist grundsätzlich in Deutschland möglich. 
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Anwendungsfall: Mining mit vor Ort erzeugtem Strom

Für erzeugten Strom, der auf einem Kraftwerksgelände

eigenverbraucht wird, fallen keine bzw. geringere Steuern

und Umlagen an. Durch diese günstigen Stromkosten kann

Mining auch in Mitteleuropa lukrativ sein. Zudem könnte

dies speziell zu Zeiten mit besonders niedrigen

Börsenpreisen durchgeführt werden.

Unternehmen wie die 
Windkraftmining und 
BPU bieten diesen 
Use Case bereits an. 
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4.5.5 Kryptowährungen als Zahlungsmittel 

 

Potenzial 

Während die technische Umsetzung häufig noch an Grenzen der Kompatibilität z. B. zu 

SAP-Systemen stößt und die Wertschwankungen eine Herausforderung darstellen, ist 

kundenseitig erst eine relativ kleine Zahl an Verbrauchern mit Kryptowährungen vertraut. 

So haben zwar ca. 64 % der Befragten einer Studie in Deutschland schon einmal etwas 

von Bitcoin gehört, jedoch nur ca. 4 % bereits Bitcoin erworben oder genutzt /IDG-01 18/. 

Das Potenzial ist daher zumindest heute noch gering. 

Rechtliche Hürden 

Wie das Beispiel enercity zeigt, sind Kryptowährungen als Zahlungsmittel einsetzbar. Ggf. 

ist ein zusätzlicher Zahlungsdienstleister notwendig, der den Währungswechsel 

durchführt und die Kompatibilität zu vorhandenen Abrechnungssystemen herstellt. 
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Anwendungsfall: Kryptowährungen als Zahlungsmittel

Es ist möglich, Kryptowährungen als alternatives

Zahlungsmittel für Energie-Anwendungen zu verwenden.

Dies beinhaltet Strom- und Gasrechnungen, Ladevorgänge

von Elektromobilität oder energienahe Dienstleistungen.

BCT bietet die Basis 
für Kryptowährungen, 
die der Abwicklung 
von Finanztrans-
aktionen dienen. 
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4.6 Finanzierung 

Die Anwendungsfªlle im Kontext von ăFinanzierungò beschªftigen sich ebenso mit 

Kryptowährungen, jedoch mit dem Fokus auf ICO. 

4.6.1 ICO für Forschungsförderung 

 

Potenzial 

Das Ziel für die Förderung von Forschung und Entwicklung liegt von Seiten der 

Europäischen Union bei 3 % des BIP, wobei davon 1 % durch öffentliche Mittel und 2 % 

durch Investitionen des Privatsektors getragen werden sollen. /EU-15 16/ 

Gelder f¿r ăkritische Forschungò mit potenziellen Risiken f¿r die Geschªfte von groÇen 

Unternehmen oder Staaten werden oft nicht vergeben. Hier besteht grundsätzlich ein 

gewisses Potenzial für die Finanzierung unabhängiger Studien. Die Blockchain kann 

sowohl für die Abwicklung als auch die Zahlung eingesetzt werden und ggf. weltweit 

Zugang ermöglichen. Falls die Zahlung über Kryptowährungen erfolgt ist das Potenzial 

aufgrund geringer weltweiter Nutzung analog zu Abschnitt 4.5.5 gering. 

Rechtliche Hürden 

ICO in Deutschland sind rechtmäßig. Der grundsätzliche Umgang mit ICO in Deutschland 

ist jedoch noch nicht klar geregelt. Nach /BFRF-01 17/ sind je nach Ausgestaltung der ICO 

ggf. Genehmigungen nach KWG, KAGB, ZAG oder VAG notwendig (siehe /FFE-04 18/). 

Dieser Anwendungsfall ist energierechtlich realisierbar. 
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Anwendungsfall: ICO für Forschungsförderung

Zukünftig könnte die Vergabe von Forschungsgeldern für

F&E-Projekte neben den bestehenden Mechanismen über

eine neutrale Plattform durch ICOs mittels Crowdfunding

erfolgen. Dies gewährleistet Unabhängigkeit und ermöglicht

eine basisdemokratische Partizipation kleinerer und

privater Akteure an Forschungsprojekten, auch mit

geringen finanziellen Anteilen.

Crowdfunding für 
Forschungsprojekte 
ist bereits über 
diverse Web-Portale 
ohne Blockchain 
möglich. 
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4.6.2 Crowdfunding in der Energiewirtschaft 

 

Potenzial 

Bereits 47 % der regenerativen Energieerzeugung ist heute in privater Hand /TEC-01 16 /. 

Ca. 80 % der Deutschen schließen eine Investition in erneuerbare Energien nicht aus 

/KORC-101 14/ und EE-Projekte mit Bürgerbeteiligung erfreuen sich höherer Akzeptanz 

u. a. durch regionale Wertschöpfung und Mitbestimmung /NATW-01 12/. Dies zeigt, dass 

auf Seiten der Erneuerbaren Energien bereits ein Großteil der Investitionen über 

Bürgerbeteiligungen abgewickelt werden. Diese könnten auch über Crowdfunding und 

mittels der Blockchain-Technologie abgewickelt werden.  

Nichtsdestotrotz sind die Anteile der Bevölkerung noch sehr gering, die tatsächlich über 

Kryptowährungen verfügen / IDG-01 18/. Dies stellt den limitierenden Faktor für den 

Anwendungsfall dar. 

Das Potenzial für Crowdfunding ist prinzipiell hoch; bis Juni 2018 wurden in Deutschland 

in Summe 500 Mio. û ¿ber Crowdfunding eingesammelt /HARMS-01 18/. Dabei muss 

zwischen vier verschiedenen Varianten des Crowdfundings unterschieden werden, die 

sowohl unterschiedliche Ziele verfolgen, aber auch rechtlich unterschiedlich zu bewerten 

sind: ăDonation-Based Crowdfundingò im Sinne einer Spendenplattform, ăReward-Based 

Crowdfundingò, bei der eine Gegenleistung für den geleisteten Beitrag gegeben wird 

(hªufig auch im Sinne eines Vorverkaufs), ăLending-Based Crowdfundingò als Darlehen 

oder ăEquity-Based Crowdfundingò, auch Crowdinvesting genannt, bei dem z. B. 

Unternehmensanteile erworben werden können. 

Dies kann auch in der Energiewirtschaft eingesetzt werden. So können erneuerbare 

Energien (v. a. Onshore-Windenergie) darüber finanziert oder finanzielle 

Bürgerbeteiligungen am Netzausbau realisiert werden. Sowohl das Crowdfunding selbst 

als auch das Veräußern von Anteilen kann über die Blockchain abgewickelt werden. 

Rechtliche Hürden 

ICOs und Crowdfunding sind in Deutschland rechtmäßig. Finanzielle Beteiligung findet 

heute jedoch v. a. ¿ber ăB¿rgerbeteiligungenò statt und werden oft von zentralen 

Instanzen als vertrauensschaffende Maßnahme genutzt. 

Der grundsätzliche Umgang mit ICO in Deutschland ist noch nicht klar geregelt 

(siehe Kapitel 4.6.1). Nach /KORC-101 14/ sind je nach Ausgestaltung der ICO ggf. 

Genehmigungen nach KWG, KAGB, ZAG oder VAG notwendig. 
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Anwendungsfall: Crowdfunding in der Energiewirtschaft

Zur besseren Beteiligung von Bürgern am Ausbau

erneuerbarer Energien kann mittels Initial Coin Offerings

(ICO) ein Crowdfunding durchgeführt werden. Die Rendite

kann u. a. in Form von Kilowattstunden oder den jeweiligen

Coins ausgezahlt werden. Dies verbessert die Parti-

zipationsmöglichkeiten von Bürgern an EE-Projekten oder

dem Netzausbau.

ú

The Sun Exchange ist 
eine von vielen 
Plattformen, die das 
Leasing von PV-
Anlagen anbieten. 

Bis Juni 2018 wurden 
in Deutschland 
insgesamt 500 Mio.û 
über Crowdfunding 
eingesammelt. 

Beteiligungsmodelle 
für den Netzausbau 
finden sich auch im 
Koalitionsvertrag. 
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Die Bundesregierung prüft zum Zeitpunkt des Erstellens dieser Studie die Möglichkeiten 

zur Bürgerbeteiligung am Netzausbau sowie ggf. notwendige Änderungen im 

Rechtsrahmen. /ENERGA-03 18/ Dabei wird unter anderem ermittelt, wie verschiedene 

Beteiligungsmodelle ausgestaltet sein können, wie mit den entstehenden Kosten 

umgegangen wird, wer das Risiko trägt und ob diese Beteiligungen veräußert werden 

dürfen. 

4.6.3 Anti-Kohle-Coin/ICO 

 

Potenzial 

Atomausstieg findet bereits statt. Umfragen von November 2017 zeigen, dass sich ca. 

64 % der Befragten für einen Kohleausstieg aussprechen /ZDF-01 17/. Nach 

Umweltbundesamt /UBA-10 18/ sind noch ca. 100 (Stein-/Braun-) Kohlekraftwerke (> 

100 MW) in Deutschland (46,34 GW) installiert /BNETZA-01 17/. Die Organisation 

Greenpeace hatte bereits in der Vergangenheit versucht, Braunkohlekraftwerke zu 

erwerben, um diese stillzulegen. Auch der Kauf von Äckern, über die Autobahnen 

verlaufen sollten, wurde bereits durchgeführt.  

Rechtliche Hürden 

ICO in Deutschland sind rechtmäßig. Der grundsätzliche Umgang mit ICO in Deutschland 

ist jedoch noch nicht klar geregelt. Nach /BAUCH-01 15/ sind je nach Ausgestaltung der 

ICO ggf. Genehmigungen nach KWG, KAGB, ZAG oder VAG notwendig. 

4.7 Asset Management 

Im Nachfolgenden sind alle zehn Anwendungsfälle im Kontext des Asset Managements 

dargestellt. In diesen Fällen sind rechtliche Hürden und Potenziale grundsätzlich nur 

schwer quantifizierbar, da sich diese Anwendungsfälle nicht alleine auf die 

Energiewirtschaft beschränken. Die Potenziale sind grundsätzlich als sehr hoch 

einzuschätzen. Die regulatorischen Hürden werden tendenziell als gering eingestuft, da 

sich ein Großteil der Anwendungen außerhalb des regulierten Betriebs befindet. Dies 

muss jedoch im Einzelfall je Branche detailliert analysiert werden. Der Mehrwert der 

Blockchain ist hier primär die Manipulationssicherheit und Transparenz. 
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Anwendungsfall: Anti-Kohle-Coin/ICO

Umweltorganisationen könnten durch ICO-Gelder z. B.

Kohle- oder Atomkraftwerke erwerben und stillzulegen.

Dies könnte neben der Finanzierungsmöglichkeit neuer

Projekte (z. B. EE-Anlagen) ein weiterer Anwendungsfall

von Initial Coin Offerings in der Energiewirtschaft sein.

Die BCT ermöglicht 
u. a. die Sammlung 
kleiner finanzieller 
Beiträge aus 
anonymen Quellen. 

Die BCT bietet durch 
manipulationssichere 
Dokumentation die 
Grundlage für den 
Nachweis von 
Anlagendaten. 
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Anwendungsfall: Zustandsdokumentation von Assets (Asset Logging)

Eine große Herausforderung im Service-Bereich ist es,

festzustellen, ob es sich bei Ausfällen, technischen Störungen

oder Unfällen um Garantiefälle oder Selbstverschulden handelt.

Die Blockchain kann fälschungssicher die Wartungszyklen,

Instandhaltung und Nutzung dokumentieren und weist so

einwandfrei nach, ob Wartungsintervalle eingehalten wurden

bzw. eine korrekte Nutzung stattgefunden hat. Auch

energiewirtschaftliche Kennwerte (Messwerte, Speicher-

zustände etc.) können neben Wartungs- und Instandhaltungs-

protokollen gespeichert werden.
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unternehmens und eines Contractingnehmers. Ein großes Feld des

Contractings umfasst Energiespar- oder Performance-Contracting mit

dem Ziel, vertraglich fixierte Einsparziele zu erreichen.

Die Dokumentation des richtigen Betriebs technischer Anlagen bzw. die

automatisierte Berechnung von Einsparzielen auf Basis von Smart

Contracts kann durch eine Blockchain gewährleistet werden.

Anwendungsfall: Contracting

B
e

s
c

h
re

ib
u

n
g

Üblicherweise werden Instandhaltungsmaßnahmen durch SAP

angestoßen. Anschließend erfolgt die Abrechnung und das Controlling. Im

Nachhinein ist allerdings häufig der Grund für die Maßnahme nicht mehr

eindeutig nachvollziehbar. Instandhaltungsstrategien und die Durch-

führung von Instandhaltungsmaßnahmen können mittels Blockchain

transparent und unveränderbar festgehalten werden, um sowohl intern als

auch extern eine angemessene Wartungs- und Instandhaltungspraxis

gegenüber prüfenden Parteien nachweisen zu können.

Anwendungsfall: Interner/Externer Nachweis
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Gewisse Branchen sind aufgrund starker regulatorischer Vorgaben dazu

verpflichtet, bei der Wartung-/Instandhaltung bzw. im Falle von 2nd-Life-

Anwendungen die Qualität von Assets nachzuweisen. Dies betrifft u. a.

die Weiterverwendung und den Verkauf von Komponenten in

Geschäftsbereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen (z. B. Luftfahrt).

Durch eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation von

Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen kann dies gewährleistet

werden.

Anwendungsfall: Regulatorische Nachweispflichten
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Durch eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation von

Nutzung, Wartung, Instandhaltung und Vorbesitzern auf Basis einer

Blockchain-Plattform kann eine maßgeschneiderte und ggf. automatisierte

Versicherung von Assets erfolgen.

Anwendungsfall: Versicherungen
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Durch den Nachweis von Besitzzugehörigkeiten und der Nutzung von

Assets kann auch ein internes Inventarmanagement gewährleistet

werden. Diese inventarisierten Gegenstände können im Falle eines

Weiterverkaufs genauer bzgl. ihres Wiederverkaufswerts (Resell-Value)

bewertet werden.

Anwendungsfall: Inventarmanagement
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Durch eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation von

Nutzung, Wartung, Instandhaltung und Vorbesitzern auf Basis einer

Blockchain-Plattform kann der Wiederverkaufswert von Assets

transparent bestimmt und so der Kauf (v. a. mit großem Wert) deutlich

transparenter für den Käufer gestalten werden.

Anwendungsfall: Asset Valuation

Inventar-Nr.:

2018 ïSHF3SF6

ú
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durch klare Indikatoren am Gerät oder in der Software erkennbar sind, ist

dies bei unsachgemäßer Benutzung meist schwierig nachzuweisen.

Durch eine dezentrale Speicherung von Nutzungsdaten (z. B.

Speicherzyklen von Batteriespeichern) kann eine unsachgemäße

Nutzung festgestellt und die Frage bzgl. eines

Garantie/Gewährleistungsfalls klar geregelt werden.

Anwendungsfall: Garantiemanagement
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Durch eine lückenlose und manipulationssichere Dokumentation der

Lieferkette, Erstellung, Nutzung, Wartung, Instandhaltung und der

Vorbesitzer kann transparent eine LCA von komplexen Produkten erstellt

werden. Eine Blockchain-Lösung kann hier eine transparente Grundlage

liefern, LCA durchzuführen (vgl. Automobilindustrie).

Anwendungsfall: LCA
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In Analogie zur transparenten LCA kann aus der Dokumentation von

Wartungs-, Instandhaltungs- und Nutzungshistorie die TCO oder andere

Vollkostenrechnungen abgeleitet werden.

Anwendungsfall: Total Cost of Ownership



 

 
 70 Prozessautomatisierung & Optimierung 

4.8 Prozessautomatisierung & Optimierung 

Die Blockchain-Technologie kann neben manipulationssicherer Dokumentation auch 

Prozesse automatisieren und ggf. optimieren. Dies ist insbesondere der Fall, wenn viele 

verschiedene Akteure Zugriff auf Prozesse oder Datenbanken benötigen oder Prozesse 

zwischen vielen Beteiligten abgewickelt werden müssen. 

4.8.1 Einheitliche Abrechnung von Elektrofahrzeugen 

 

Potenzial 

Die einheitliche Abrechnung von Ladesäulen ist heute oftmals nicht gegeben, bietet aber 

großes Potenzial, um v. a. die Akzeptanz und Standardisierung zu steigern. Doch die 

Standardisierung ist auch heute bereits ohne Blockchain weiter fortgeschritten als noch 

vor wenigen Jahren. So bietet ein Autohersteller bereits über einen Service an, an ca. 80 % 

aller öffentlichen Ladestationen (ca. 72.000 Ladepunkte) in 16 EU-Ländern zu laden. Die 

Abrechnung erfolgt jedoch noch zentralisiert über nur einen Vertrag mit einheitlichen 

Preismodellen. /ECOM-01 18/ Die Blockchain könnte dies anbieterübergreifend 

ermöglichen, durch ihre Sicherheitsaspekte Anmeldung und Registrierung europaweit 

erleichtern und so die Akzeptanz weiter steigern. Die Abrechnung muss dafür nicht über 

Kryptowährungen erfolgen. 

Energierechtliche Hürden 

Die Nutzung von Kryptowährungen als Ersatz für Bargeld ist nicht erlaubnispflichtig 

/SOMM-01 17/. Der gewerbliche Handel mit Kryptowährungen bedarf ggf. einer Erlaubnis 

der BaFin nach KWG /SOMM-01 17/. Kryptowährungen sind Rechnungseinheiten nach 

§ 1 Abs. 11 Satz 1 KWG /EBA-01 14/. 
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Anwendungsfall: Einheitliche Abrechnung von Elektrofahrzeugen

Mittels Blockchain-Technologie als gemeinsame Plattform

für die Abrechnung, Datenhaltung und Vertragsverwaltung

kann eine standardisierte Abwicklung von Ladevorgängen

an öffentlichen und privaten Ladesäulen umgesetzt

werden.

Der USP der BCT ist 
vor allem die 
einheitliche Daten-
haltung, Vertrags-
abwicklung und 
Standardisierung. 
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4.8.2 Revenue Sharing 

 

Potenzial 

Die Anzahl pluralistischer Geschäftsmodelle mit vielen Partnern unterschiedlicher 

Wertschöpfungsstufen steigt durch die Möglichkeiten des digitalen Umfelds. 

Diesbezüglich muss es im Rahmen neuer Geschäftsmodelle zwischen den 

unterschiedlichen Akteuren klare Geschäftsbeziehungen geben. Das Potenzial für diesen 

Anwendungsfall ist branchenübergreifend und v. a. in Anwendungsfällen mit 

Mikrotransaktionen mit großem Potenzial behaftet. 

Rechtliche Hürden 

Hier stehen vor allem vertragliche Aspekte von Smart Contracts im Vordergrund ð mehr 

dazu in Kapitel 7.3. Dieser Anwendungsfall ist energierechtlich realisierbar. 

4.8.3 CO2-Handel 

 

Potenzial 

Das aktuelle EU-Emissionshandelssystem (European Union Emissions Trading System, EU 

ETS) umfasst 31 Länder (alle 28 EU-Länder sowie Island, Liechtenstein und Norwegen). Es 

begrenzt die Emissionen von mehr als 11.000 energieintensiven Anlagen und 

Luftfahrzeugbetreibern und deckt somit rund 45 % der Treibhausgasemissionen in der 

Europäischen Union ab. /EU-04 18/ 
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Anwendungsfall: Revenue Sharing

In vielen (v.a. plattformbasierten) Geschäftsmodellen sind

unterschiedliche Parteien und Akteure an der

Wertschöpfung beteiligt. Dies beinhaltet Dienstleister,

Hardware-Hersteller, Plattformbetreiber und oft mehrere

Endkunden (vgl. Sharing Economy). Mittels Smart

Contracts kann transparent die Aufteilung von Erlösen an

den Geschäftsmodellen zwischen den Parteien vertraglich

festgelegt und automatisiert ausgeführt werden. So kann

eine klar geregelte Erlösaufteilung gewährleistet werden.
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Anwendungsfall: CO2-Handel

Emissionshandelssysteme können auf einer Blockchain

abgebildet werden. In Ăcap-and-tradeñSystemen können so

Zertifikate nach transparenten Kriterien ausgegeben und

nachträglich gehandelt werden. In Ăbaseline-and-creditñ

Systemen können transparent einzelne CO2-Produzenten

automatisiert für ihre Emissionsreduktionen belohnt

werden. Die Blockchain kann einen direkten

Zusammenhang zwischen Energieerzeugung, -verbrauch

und zugehörigen CO2-Zertifikaten herstellen.

CO2

Die Blockchain zur 
Verteilung von 
Erlösen ist in vielen 
Branchen nutzbar. 

Die BCT kann die 
Dokumentation der 
Zertifikatsnutzung 
transparent abbilden. 
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Die Verbuchung der Zertifikate läuft über ein rein elektronisches, einheitliches 

europäisches Register (Unionsregister) unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Im 

Register werden Zertifikate in elektronischen Konten erfasst. Der Handel der Zertifikate 

erfolgt wiederum über Börsen, Makler oder Over-the-Counter (OTC). Die Versteigerung 

kann dabei entweder auf einer gemeinsamen oder auch separaten nationalen 

Auktionsplattform erfolgen. Dabei existieren mehrere Marktplätze, an denen die 

Zertifikate bezogen bzw. veräußert werden können (z. B. European Energy Exchange 

(EEX), European Climate Exchange (ECX) oder Energy Exchange Austria (EXAA)). 

/EC-05 15/ 

Im Jahr 2015 betrug das durchschnittliche Handelsvolumen von Zertifikaten bzw. deren 

Derivaten ca. 26 Mio. Einheiten pro Tag. In Summe wurden demnach 6,6 Mrd. Zertifikate 

und deren Derivate im Gesamtwert von 49 Mrd. û gehandelt. /EU-03 13/ 

Das Potenzial ist aufgrund der großen Handelsvolumina und den Vor- und Nachteilen 

von Börsen und OTC-Handel grundsätzlich vergleichbar mit Abschnitt 5.2.3.1 und damit 

als hoch zu bewerten. 

Rechtliche Hürden 

Da es sich bei dem aktuellen EU-Emissionshandel um einen bereits streng definierten 

Prozess handelt, ist eine Umstellung auf ein neues technisches System mit 

entsprechenden Herausforderungen und Abstimmungsbedarf verbunden. Als 

europäische Rechtsgrundlage dient die Emissionshandelsrichtlinie (Richtlinie 2003/87/EG) 

/EU-01 03/, welche von den EU-Mitgliedstaaten wiederum in nationale Gesetze 

umgesetzt werden musste (in Deutschland im sog. Treibhausgas-

Emissionshandelsgesetz, TEHG /TEHG-01 08/). 

4.8.4 Marktstammdatenregister 

 

Potenzial 

Mit der Bundesnetzagentur existiert eine vertrauenswürdige Partei (vgl. Abschnitt 3.2.1), 

die die Daten im offiziellen Marktstammdatenregister (MaStR) pflegt und die 

Datenhaltung betreibt. Eine Blockchain ist hier nur sinnvoll, wenn die Referenzprozesse 

des Marktstammdatenregisters etabliert sind und sich im Vergleich Vorteile z. B. bei 

Kosten, Sicherheit oder zeitlichen Verzögerungen ergeben. Dies ist heute noch nicht 

ersichtlich. 
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Anwendungsfall: Marktstammdatenregister

Mit dem Marktstammdatenregister existiert ein

umfassendes behördliches Register des Strom- und

Gasmarktes, das von den Behörden und den

Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas)

genutzt werden kann. Dieses ist heute als normale

Datenbank konzipiert. Nutzer tragen die Daten von Anlagen

über ein Webportal ein. Dieses Register könnte auch

transparent über die Blockchain verwaltet werden.

Die BCT kann als 
sichere und 
gemeinsame 
Datengrundlage 
dienen.  
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Energierechtliche Hürden 

Die Verordnung über das zentrale elektronische Verzeichnis energiewirtschaftlicher 

Daten (Marktstammdatenregisterverordnung - MaStRV) ist am 1. Juli 2017 in Kraft 

getreten und beschreibt die Anforderungen und Ausgestaltung des 

Marktstammdatenregisters nach den Vorgaben in § 111e EnWG. Dort wird explizit die 

Bundesnetzagentur als Betreiber der elektronischen Plattform genannt. Eine dezentrale 

Umsetzung mittels Blockchain-Technologie würde rechtliche Anpassungen verlangen. 

4.8.5 Automatisierte Netzzugangsbeantragung 

 

Potenzial 

Für die Registrierung und den Netzzugang Strom gegen Entgelt werden üblicherweise 

definierte Bedingungen und Musterverträge von Seiten des Anschlussnetzbetreibers zur 

Verfügung gestellt. Teilweise ist die Anmeldung auch online möglich. 

Zudem besteht für Erzeugungsanlagen eine Meldepflicht im Marktstammdatenregister 

(MaStR), welches von der Bundesnetzagentur (BNetzA) gepflegt und betreut wird. Dieses 

öffentlich zugängliche Register wird in allen Meldeprozessen und 

Dokumentationspflichten Verwendung finden. Als zentraler Speicherort löst das MaStR 

insbesondere das seit 2009 geführte PV-Melderegister und das seit August 2014 geführte 

EE-Anlagenregister ab. 

In Deutschland existieren aktuell 889 Stromnetzbetreiber und 731 Gasnetzbetreiber 

/BNETZA-17 18/ (Stand Mai 2018). Zwar ist der Prozess vereinheitlicht, allerdings könnte 

durch eine weitere Automatisierung (z. B. durch technische Hilfsmittel im Sinne eines 

einheitlichen Endgeräts) der Bedarf von Formularen bzw. händischer Eintragung obsolet 

werden.  

Energierechtliche Hürden 

Betreiber von Energieversorgungsnetzen müssen gem. § 20 Abs. 1 EnWG ăjedermann 

nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang (ê) gewªhren 

sowie (ê) mºglichst bundesweit einheitlicher Mustervertrªge (ê) verºffentlichen. (ê) Sie 

haben in dem Umfang zusammenzuarbeiten, der erforderlich ist, um einen effizienten 

Netzzugang zu gewªhrleisten. Sie haben ferner den Netznutzern ădie f¿r einen effizienten 

Netzzugang erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Die 
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Anwendungsfall: Automatisierte Netzzugangsbeantragung

Der Antrag auf Netzzugang erfolgt anhand von Formularen

beim zuständigen Anschlussnetzbetreiber. Das händische

Ausfüllen der Unterlagen und die darauffolgende

Verarbeitung der Daten führt oft zu Fehlern. Zudem liegt die

Datenhoheit bei sehr vielen unterschiedlichen Akteuren,

was zu Inkonsistenzen führen kann. Mittels eines

Endgeräts, das automatisch alle notwendigen Daten

ausliest, prüft und direkt auf eine einheitliche Blockchain-

Plattform übermittelt, könnten die Prozesse transparent,

standardisiert und automatisiert durchgeführt werden.

Mittels einer BCT-
Plattform können die 
Prozesse 
standardisiert und 
automatisiert 
abgebildet werden. 
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Netzzugangsregelung soll massengeschªftstauglich sein.ò Die förmliche Festlegung ist 

durch die Bundesnetzagentur vorgegeben (Az. BK6-13-042, Beschluss vom 16.04.2015). 

Die Meldepflicht im Marktstammdatenregister ist in § 111e und § 111f EnWG definiert. Die 

genaue Ausgestaltung des Inhaltes der zu übermittelnden Daten und Verfahren der 

Datenübermittlung wird dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übertragen. 

4.8.6 Abrechnung von Meterdaten 

 

Potenzial 

Grundsätzlich ist das Potenzial in Deutschland null, da die vom BSI entwickelte PKI die 

Grundlage für die Abrechnung darstellt. Die Entwicklung dieses Systems war sehr zeit- 

und kostenaufwendig und ist zum Zeitpunkt des Erstellens dieser Studie noch nicht 

abgeschlossen. In anderen Ländern ohne eine existierende PKI kann jedoch eine 

Blockchain eine günstige Lösung darstellen, Meterdaten abzurechnen. Speziell in 

Schwellen- und Entwicklungsländern kann dies im Falle einer Digitalisierung in Betracht 

gezogen werden. 

Energierechtliche Hürden 

Die BSI-Standards für die Abrechnung von Meterdaten sind sehr hoch. Die 

Standardisierung und Normung für Kommunikationsinfrastruktur ist grundsätzlich sehr 

langwierig und zum heutigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Die rechtlichen Hürden in 

Deutschland sind somit sehr hoch, dies statt der PKI über eine Blockchain abzuwickeln. In 

anderen Ländern existieren andere oder keine Vorgaben. Hier kann vor Beginn der 

Planungen eine Blockchain durch ihre Eigenschaft ăsecurtiy-by-designò Vorteile bringen. 
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Anwendungsfall: Abrechnung von Meterdaten

Das Abrechnen von Meterdaten erfolgt heute über speziell

entwickelte und vom BSI (Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik) zertifizierte und komplexe Verfahren.

Dies könnte auch mittels der Blockchain erfolgen und so

ggf. vereinfacht werden.

ú

Die Blockchain kann 
in Ländern ohne 
existierende Abrech-
nungslösung eine 
kostengünstige 
Alternative sein. 



 

Prozessautomatisierung & Optimierung 75 

4.8.7 Untertägiger Lieferantenwechsel 

 

Potenzial 

Der Lieferantenwechsel in Deutschland darf nach EnWG § 20a bis zu 3 Wochen in 

Anspruch nehmen und reizt diese Maximaldauer auch meist aus. Laut einer GfK-Umfrage 

ist die Bereitschaft, jährlich den Stromanbieter zu wechseln, mit ca. 20 % deutlich höher 

als die reale jährliche Wechselquote /BNETZA-122 17/. Diese liegt bei knapp 2 % 

/VUMA-01 17/. Durch einen optimierten Wechselprozess kann dieses Potenzial genutzt 

werden und mittels der Blockchain-Technologie der Prozess weiter verbessert werden.  

Energierechtliche Hürden 

Im Legislativpaket ăClean Energy for all Europeansò des Europäischen Parlaments wird 

eine Handlungsempfehlung für politische Entscheidungsträger gegeben, wonach explizit 

ein täglicher Wechsel des Stromanbieters gefordert wird /EC-11 16/. Eine Novellierung der 

aktuellen Gesetzeslage ist daher sehr wahrscheinlich. Weitaus problematischer ist die 

grundsätzliche Vereinbarkeit von rechtsgültigen Verträgen im Allgemeinen 

(vgl. §§145 ff. BGB) und im Speziellen deren energiewirtschaftliche Anforderungen 

(§§ 40, 41 EnWG) mit der technischen Funktionalität der Blockchain-Technologie. 

4.8.8 Asset-basierte Stromverträge 

 

Potenzial 

Der Anwendungsfall hat grundsätzlich großes Potenzial, da v. a. in der Industrie einzelne 

Anlagen sehr unterschiedliche Lastkurven aufweisen und in unterschiedlichen Tarifen 
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Anwendungsfall: Untertägiger Lieferantenwechsel

Der Wechsel von Strom-/Gas-/Wasser-/Wärmeversorgern

wurde in den letzten Jahren bereits durch Vergleichsportale

sowohl übersichtlicher als auch automatisierter durch-

führbar. Da hoher Abstimmungsbedarf notwendig ist, dauert

der Lieferantenwechsel allerdings üblicherweise bis zu 15

Arbeitstage. Mittels Blockchain-Technologie können die

Wechselprozesse automatisiert und so auch in kürzeren

Zeitintervallen (z. B. untertägig) ermöglicht werden. Dies

ermöglicht neben individuellen Stromlieferverträgen und

somit Kostenersparnis oder neue Dienstleistungen.
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Anwendungsfall: Asset-basierte Stromverträge

Stromlieferverträge sind im heutigen System i.d.R. an den

Gesamtstromverbrauch eines Abnehmers gekoppelt.

Stattdessen wäre es auch möglich, mittels der Blockchain-

Technologie einzelnen Assets (z.B. Belüftungssystem,

Druckluftsystem, Kühlsystem) mit eigenen, auf die Anlagen

zugeschnittenen Stromverträgen auszustatten. Dies

ermöglicht auch einen gezielteren Einsatz von Effizienz-

Maßnahmen und Incentives zur Lastflexibilisierung.

Die BCT bietet durch 
eine gemeinsame 
Datengrundlage 
Optimierung bei der 
Marktkommunikation.  
































































































































































































































































